
Protokoll  Seite 1 
Sitzung des Gemeinderates 1. Oktober 2013 

P R O T O K O L L 
 

über die öffentliche 
 

Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Zwettl-Niederösterreich 

am: 1. Oktober 2013 

im Gemeinderatssitzungssaal 

Beginn: 19.00 Uhr    Ende: 20.45 Uhr 

 

Anwesende: 

  Bürgermeister:          Herbert PRINZ  als Vorsitzender 

 
  Vizebürgermeister:    DI Johannes PRINZ  
 
 

Stadträte: 
 

Erwin ENGELMAYR (ÖVP)   SR Johann KRAPFENBAUER (ÖVP)            LAbg. Franz MOLD (ÖVP) 
Erich STERN (ÖVP)              Univ.Doz.Dr. Manfred WEISSINGER (ÖVP)  Andrea WIESMÜLLER(ÖVP) 
Josef ZLABINGER (ÖVP) Franz GROSCHAN (SPÖ)     Ing. Ewald GÄRBER (GRÜNE) 
 
 

Gemeinderäte: 
 

Rudolf ASSFALL (ÖVP)  Werner BRUCKNER (ÖVP)  Günther EDELMAIER (ÖVP) 
Helmut FUCHS (ÖVP)   Otto GÖSSL (ÖVP)   Ing. Herbert GRULICH (ÖVP) 
Josef GRÜNSTÄUDL (ÖVP)  Erna HEIDER (ÖVP)   Gerald KNÖDLSTORFER (ÖVP) 
Franz LÖSCHENBRAND (ÖVP) DI Mag. Dr. Reinhard NEUGSCHWANDTNER (ÖVP)   
     Werner PREISS (ÖVP)  Franz RÖSSL (ÖVP) 
Dr. Clemens SCHNELZER (ÖVP) Gabriele SIMLINGER (ÖVP)  Franz WAGNER (ÖVP) 
Franz WALDECKER (ÖVP)  Gerald WIMMER (ÖVP) 
Edeltraud EINFALT (SPÖ)  Friedrich KOLM (SPÖ)  Herbert LEITGEB (SPÖ) 
Mag. Silvia MOSER MSc.(GRÜNE) Mag. Thomas GÖSCHL (GRÜNE) 
     Erwin REITER (F) 
 
 
Schriftführerin: VB Marlene GRÜNSTÄUDL 

 
Entschuldigt waren: 

Franz OELS, MBA (ÖVP) 
Ewald EDELMAIER (F) 

Nicht entschuldigt waren: 
 
 
 

Die gemeindeordnungsmäßige Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist ausgewiesen. 

Der Gemeinderat zählt 37 Mitglieder, anwesend sind anfangs hievon 35. Die Sitzung ist daher beschlussfähig. 

Die Sitzung ist öffentlich. 
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Zu Beginn der Sitzung teilt der Bürgermeister Herbert Prinz mit, dass zwei Dringlichkeitsanträge 
der Gemeinderatsfraktion der GRÜNEN vorliegen. Zu deren inhaltlichen Prüfung wird die Sitzung 
für eine halbe Stunde unterbrochen. 
Die Sitzung wird um 19.30 Uhr fortgesetzt. 
 
Folgende Dringlichkeitsanträge liegen vor und werden von der Fraktionsobfrau der GRÜNEN, 
GR Mag. Silvia Moser MSc., vollinhaltlich zur Verlesung gebracht: 
 
1) Dringlichkeitsantrag zum Ankauf der Liegenschaft Grundbuch 24392 Zwettl Stadt, EZ 568 
(ehemaliges Hahn Areal) 
Diesem Antrag wird vom Gemeinderat mit 27 Gegenstimmen (ÖVP) die Dringlichkeit mehrheitlich 
nicht zuerkannt. 
 
2) Dringlichkeitsantrag Subvention an den Kulturverein Syrnau, Vereinbarungen mit dem 
Kulturverein Syrnau betreffend Nutzung des sparkasse.event.raumes 
Diesem Antrag wird vom Gemeinderat mit 32 Gegenstimmen (ÖVP, SPÖ, FPÖ) die Dringlichkeit 
mehrheitlich nicht zuerkannt. 
 
Die oben angeführten Dringlichkeitsanträge sind diesem Protokoll als Beilage angeschlossen. 
 
 
1. Entscheidung über die Einwendungen gegen die Verhandlungsschrift der letzten 

Sitzung 
 
Die Verhandlungsschrift der Gemeinderatssitzung vom 25. Juni 2013 wurde fristgemäß erstellt und 
den zur Unterfertigung namhaft gemachten Mitgliedern des Gemeinderates zugestellt.  
Schriftliche Einwendungen sind nicht eingelangt. 
Das Protokoll gilt somit als genehmigt. 
 
 
2. Bericht des Prüfungsausschusses (Zl. 006-2) 
 
Gemäß § 82 der NÖ Gemeindeordnung 1973 wird der Bericht des Prüfungsausschusses über die 
am 14. Mai 2013 im Stadtamt durchgeführte Kassen- und Gebarungskontrolle dem Gemeinderat 
mit den Stellungnahmen des Bürgermeisters und des Kassenverwalters vom 23. August 2013 
vorgelegt. 
Die Berichte samt Stellungnahmen ergingen an die Gemeinderatsklubs. 

Zur Kenntnis genommen. 
 

 
3. KG Gerotten, teilweise Freigabe der Bauland-Wohngebiet-Aufschließungszone  

(Zl. 031-2) 
 
Die zur Freigabe vorgesehenen Grundstücke Nr. 548 und 549, KG Gerotten, befinden sich im 
Norden der Ortschaft Gerotten unmittelbar im Anschluss an ein bereits bestehendes, teilweise 
bebautes Bauland Wohngebiet und an eine bestehende öffentliche Verkehrsfläche.  
Die Ausweisung der Aufschließungszone erfolgte im Jahr 1990 aufgrund der damaligen 
Zielsetzung. Zum Zeitpunkt der Widmung waren die Erschließungsstruktur des Bereiches und die 
Ver- und Entsorgungsanschlüsse noch nicht gesichert sowie die Erlassung eines 
Bebauungsplanes vorgesehen. 
Die Verfügbarkeit der gegenständlichen Grundstücke ist nunmehr gegeben und für eine sinnvolle 
Verwertung der Flächen wurde für die Grundstücke Nr. 548 und 549, KG Gerotten, sowie für das 
angrenzende, bereits als Bauland Wohngebiet gewidmete Grundstück Nr. 536, KG Gerotten, ein 
Teilungsentwurf zur Parzellierung der Flächen erstellt, auf dessen Basis eine teilweise Freigabe 
der Aufschließungszone BW-a-A°°° erfolgen soll.  
Durch die Lage der angeführten Grundstücke in direktem Anschluss an bereits gewidmete 
Baulandflächen kann den Grundstücken Baulandeignung attestiert werden. Die in der vorliegenden 
Teilung vorgesehenen Flächen sind durch die bestehenden öffentlichen Verkehrsflächen 
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erschlossen. Durch die Lage der Grundstücke inmitten des Siedlungsgebietes von Gerotten 
befinden sich im Bereich der gegenständlichen Flächen öffentliche Infrastrukturleitungen. 
Zu den einzelnen Freigabebedingungen kann Folgendes festgehalten werden: 
Es muss sichergestellt sein, 
1. dass geplante Bauführungen den Zielen des in Ausarbeitung befindlichen Bebauungsplanes 

nicht widersprechen: 
Seit der Festlegung der Aufschließungszone in Gerotten im Jahr 1990, somit vor über 20 Jahren, 
haben sich wesentliche Änderungen der Grundlagen ergeben. Damals war entsprechend der 
rechtlichen Festlegungen geplant, für alle Ortsgebiete der Gemeinde Zwettl einen Bebauungsplan 
zu erstellen. Inzwischen hat sich die Zielfestlegung der Stadtgemeinde Zwettl aufgrund der 
geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen verändert, sodass nur für die größeren 
Siedlungseinheiten (Pfarrorte, Stadt Zwettl) Bebauungspläne erstellt wurden. Innerhalb der 
kleineren Siedlungsbereiche wird die Gestaltung der Bebauung über die neu geregelten 
gesetzlichen Bestimmungen des § 54 NÖ Bauordnung 1998, LGBl. 8200 i.d.g.F. geregelt. Für die 
KG Gerotten ist daher weder ein Bebauungsplan in Rechtskraft noch dessen Ausarbeitung 
geplant.  
Die gegenständliche Freigabebedingung wird weiters aufgrund der geänderten 
Rahmenbedingungen im Zuge der 273. Änderung des Flächenwidmungsplans für die 
Aufschließungszonen in der KG Gerotten, in einem parallel zur gegenständlichen Freigabe 
laufenden Verfahren abgeändert. 
Aufgrund der wesentlichen Änderungen der Grundlagen (gesetzliche Rahmenbedingungen der NÖ 
Bauordnung und Zielsetzungen der Stadtgemeinde Zwettl) ist weder ein Bebauungsplan in 
Rechtskraft noch dessen Ausarbeitung geplant. Bauführungen sind nach gesetzlichen 
Bestimmungen des § 54 NÖ Bauordnung 1998, LGBl. 8200 i.d.g.F. zu beurteilen und zu regeln.  
Ein Widerspruch zu den in der Freigabebedingung angeführten Zielen (Bauführung, Ziele des 
Bebauungsplanes) besteht aufgrund der bestehenden Rahmenbedingungen nicht. 
 
2. dass eine geregelte Ver- und Entsorgung nach den Bestimmungen des NÖ 

Raumordnungsgesetzes und der NÖ Bauordnung gegeben ist: 
Im Bereich der bereits gewidmeten und errichteten Verkehrsfläche nördlich anschließend an die 
gegenständlichen Grundstücke sowie im Bereich des angrenzenden Wohnbaulandes befinden 
sich öffentliche Infrastrukturleitungen (Strom-, Kanal- und Wasseranschluss). Der Anschluss des 
Gebietes an das Ver- und Entsorgungssystem der Gemeinde ist daher aufgrund der im 
Nahbereich bestehenden Leitungsinfrastrukturen sichergestellt. Eine geregelte Ver- und 
Entsorgung ist gegeben. 
 
3. dass eine geeignete Verkehrserschließung durch eine öffentliche Verkehrsfläche mit der in der 

NÖ Bauordnung geforderten Mindestbreite hergestellt wird: 
Nördlich anschließend an die gegenständlichen Grundstücke ist bereits eine öffentliche 
Verkehrsfläche in ausreichender Breite (mindestens 6 m) errichtet und gewidmet. Die Festlegung 
einer zusätzlichen Verkehrsfläche innerhalb der Aufschließungszone ist aufgrund der geplanten 
Grundteilung für den Bereich nicht erforderlich. 
 
Der Stadtrat beantragt, die Freigabe zu genehmigen und nachstehende  
 

VERORDNUNG 
zu beschließen: 

§ 1 
 
Gemäß § 75 Abs. 2 der NÖ Bauordnung 1996, LGBl. 8200 i.d.g.F. wird ein Teil der im 
Flächenwidmungsplan festgelegten BW-a-A°°° in der KG Gerotten, betreffend die Grundstücke 
Nr. 548 und 549 zur Grundteilung und Bebauung freigegeben. 
  

§ 2 
 
Die Voraussetzungen für die Teilfreigabe dieser Aufschließungszone sind gemäß dem örtlichen 
Raumordnungsprogramm vom 14. Mai 1990 wie folgt erfüllt: 
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- Aufgrund der wesentlichen Änderungen der Grundlagen (gesetzliche Rahmenbedingungen der 
NÖ Bauordnung und Zielsetzungen der Stadtgemeinde Zwettl) ist weder ein Bebauungsplan in 
Rechtskraft noch dessen Ausarbeitung geplant. Bauführungen sind nach gesetzlichen 
Bestimmungen des § 54 NÖ Bauordnung 1998, LGBl. 8200 i.d.g.F. zu beurteilen und zu regeln.  
Ein Widerspruch zu den in der Freigabebedingung angeführten Zielen (Bauführung, Ziele des 
Bebauungsplanes) besteht aufgrund der bestehenden Rahmenbedingungen nicht.   

- Im Bereich der bereits gewidmeten und errichteten Verkehrsfläche nördlich anschließend an die 
gegenständlichen Grundstücke sowie im Bereich des angrenzenden Wohnbaulandes befinden 
sich öffentliche Infrastrukturleitungen (Strom-, Kanal-, Wasseranschluss). Der Anschluss des 
Gebietes an das Ver- und Entsorgungssystem der Gemeinde ist daher aufgrund der im 
Nahbereich bestehenden Leitungsinfrastrukturen sichergestellt. 

- Nördlich anschließend an die gegenständlichen Grundstücke ist eine öffentliche Verkehrsfläche 
in ausreichender Breite (mind. 6 m) bereits errichtet und gewidmet. Die Festlegung einer 
zusätzlichen Verkehrsfläche innerhalb der Aufschließungszone ist aufgrund der geplanten 
Grundteilung für den Bereich nicht erforderlich. 

 
§ 3 

Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen 
Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 

Einstimmig genehmigt. 
 
 

4. KG Koppenzeil, KG Moidrams, KG Oberhof und KG Zwettl-Stadt; Änderung des 
Bebauungsplanes (75. Änderung) (Zl. 031-2) 

 
Die 75. Änderung des geltenden Bebauungsplanes lag in der Zeit vom 23. Juli bis 3. September 
2013 zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 
Im Zuge der gegenständlichen Änderung ist vorgesehen, im Bereich der Stadt Zwettl einige 
Änderungen des Flächenwidmungsplanes (246., 249., 253., 261., 262., 267. und 271. Änderung), 
sowie die Überarbeitung von Bebauungsbestimmungen in Teilbereichen zu berücksichtigen bzw. 
durchzuführen. Gleichzeitig sollen auf den betroffenen Planblättern Änderungen, die sich aus der 
digitalen Neudarstellung des Flächenwidmungsplanes ergeben, in der Plandarstellung des 
analogen Bebauungsplanes kenntlich gemacht werden. 
 
Änderungspunkte: 

1. KG Zwettl Stadt, Kenntlichmachung/Anpassung der Straßenfluchtlinie der geänderten 

Flächenwidmung (Erweiterung Brauerei Zwettl, 253. Änd. FWP):  

Für die gegenständliche Änderung stellt die 253. Änderung des Flächenwidmungsplanes den 

Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996) dar, der eine Änderung der 

Kenntlichmachungen und daraus resultierend eine Anpassung der Plandarstellung des 

Bebauungsplanes notwendig macht. 
Es sollen somit im Bereich der Teilgrundst¿cke Nr. 1606 und 1626/2 die Widmung ĂBauland 
Betriebsgebiet-emissionsarmer Betrieb wie BKñ, ĂGrüngürtelñ und Ăöffentliche Verkehrsflächeñ 
kenntlich gemacht und zusätzlich die Straßenfluchtlinien entsprechend der gewidmeten 
öffentlichen Verkehrsfläche festgesetzt werden. 

 

2. KG Oberhof, Anpassung der Bebauungsbestimmungen an die geänderte Flächenwidmung 

(Kremserstraße, 261. Änd. FWP):  
Für die gegenständliche Änderung stellt die 261. Änderung des Flächenwidmungsplanes den 
Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996) dar, der eine Änderung der 
Kenntlichmachungen und daraus resultierend eine Anpassung der Bebauungsbestimmungen 
notwendig macht.  
Westlich des Ford Autohauses erfolgte eine Änderung der Widmung im Flächenwidmungsplan von 
Bauland Betriebsgebiet in Bauland Wohngebiet (BW-b) samt einer Änderung des Grüngürtels, 
welche nun auch im Bebauungsplan dementsprechend kenntlich gemacht werden sollen.  
Im rechtsgültigen Bebauungsplan ist derzeit auf dem Grundstück Nr. 914/1, KG Oberhof, eine 
wahlweise offene oder gekuppelte Bebauungsweise und die Bauklasse III festgelegt.  
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Entsprechend der geänderten Flächenwidmung sollen nun die Bebauungsbestimmungen an das 
westlich angrenzende Wohngebiet angepasst werden. Dementsprechend soll im Bereich der 
Grundstücke Nr. 914/1 und Baufläche .194 wahlweise eine offene oder gekuppelte 
Bebauungsweise festgelegt werden. Im gegenständlichen Bereich, wie auch auf den umgebenden 
Baulandbereichen, sind Gebäude mit einer Gebäudehöhe von unter 5 m im Bestand gegeben. 
Daher soll durch den Bebauungsplan ebenfalls eine kleinere Gebäudehöhe, als durch die 
Bauklasse II, III festgelegt, ermöglicht werden. Es soll daher anstelle der Bauklasse eine maximale 
Gebäudehöhe von 11 m festgelegt werden. Dadurch soll der gegenständliche neue Bauland 
Wohngebietsbereich unter Berücksichtigung des Baubestandes in Struktur und Ortsbildgestaltung 
an das nördliche und westliche Bauland Wohngebiet angepasst werden. Die höchstzulässige 
Gebäudehöhe bleibt unverändert. 
Zusätzlich soll in Anpassung an den Umgebungsbereich im nördlichen Bereich der Fläche eine 
Baufluchtlinie im Abstand von 4 m von der Widmungsgrenze entlang der Kremser Straße 
festgelegt werden. 
Es soll somit im Bereich  

¶ des Grundstückes Nr. 914/1, KG Zwettl Stadt, die Widmungsgrenzen der 261. Änderung des 
Flächenwidmungsplanes kenntlich gemacht werden.  

¶ der Grundstücke Nr. 914/1 und Baufläche .194 eine maximale Gebäudehöhe von 11 m und 
eine wahlweise offene oder gekuppelte Bebauungsweise festgelegt werden.  

¶ des Grundstückes Nr. 914/1, KG Zwettl Stadt, die Baufluchtlinie im Abstand von 4 m zur 
Widmungsgrenze festgelegt werden. 

 

3. KG Oberhof, Anpassung/Erstreckung der Bebauungsbestimmungen im Bereich des westlichen 

Teiles des Betriebsgebietes Oberhof (249. Änd. FWP):  
In der KG Oberhof, im Anschluss an das bestehende Betriebsgebiet erfolgte mit der 249. 
Änderung des Flächenwidmungsplanes eine Betriebsgebietserweiterung und 
Verkehrsflächenanpassung auf den Grundstücken Nr. 935 und 936, KG Oberhof.  
Im Zuge der gegenständlichen Änderung des Bebauungsplanes soll eine Adaptierung der 
zulässigen Gebäudehöhe und der Bebauungsweise, in Anpassung an die umgebenden 
Festlegungen erfolgen, sodass die Errichtung einer einheitlichen Bebauung im gesamten Bereich 
ermöglicht wird. Dafür soll für die betroffenen Grundstücke die offene Bebauungsweise mit einer 
maximalen Gebäudehöhe von 11 m festgelegt werden. Zusätzlich soll im südlichen Bereich des 
Areals entlang der Verkehrserschließung eine Baufluchtlinie mit einem Abstand von 5 m zur 
Straßenfluchtlinie festgelegt werden.  
Es sollen somit im Bereich der Grundstücke Nr. 935/1, 935/2 und 936, KG Oberhof, eine offene 
Bebauungsweise und eine maximale Gebäudehöhe von 11 m festgelegt werden und im Bereich 
des Grundstückes Nr. 935/2, KG Oberhof, die Straßenfluchtlinie entsprechend der geänderten 
Flächenwidmung sowie eine Baufluchtlinie im Abstand von 5 m zur Straßenfluchtlinie festgelegt 
werden. 

 

4. KG Zwettl Stadt, Kenntlichmachung der geªnderten Flªchenwidmung ĂBauland Kerngebiet 

Handelseinrichtungñ in der GartenstraÇe (262.  nd. FWP):  

Für die gegenständliche Änderung stellt die 262. Änderung des Flächenwidmungsplanes den 

Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996) dar, die eine Änderung der 

Kenntlichmachung notwendig macht. Zur Herstellung der Plankonformität wird entsprechend der 

geänderten Zusatzbezeichnung zum Bauland die Kenntlichmachung der Flächenwidmung für das 

Bauland angepasst. Die Straßenfluchtlinien, Bebauungsweisen und die Bauklassen bleiben 

unverändert. 

Es soll somit bei dem Grundstück Nr. 983, KG Zwettl Stadt, die Widmungsgrenze der 262. 

Änderung des Flächenwidmungsplanes angepasst werden, wobei die Bestimmungen des 

Bebauungsplanes unverändert bleiben. 

 

5. KG Moidrams, Anpassung/Erstreckung der Bebauungsbestimmungen bei der Erweiterung des 

Betriebsgebietes der Dachdeckerei/Spenglerei (253. Änd. FWP):  
Am Siedlungsrand von Moidrams befindet sich im Bauland Betriebsgebiet eine 
Dachdeckerei/Spenglerei. Im Zuge der 253. Änderung des Flächenwidmungsplanes wurde das 
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Bauland Betriebsgebiet in diesem Bereich erweitert. Für die gegenständliche Änderung stellt daher 
die 253. Änderung des Flächenwidmungsplanes den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ 
Bauordnung 1996) dar, der eine Änderung der Kenntlichmachungen und daraus resultierend eine 
Anpassung der Bebauungsbestimmungen notwendig macht. Zur Herstellung der Plankonformität 
wird entsprechend der geänderten Flächenwidmung (Bauland Betriebsgebiet) die 
Kenntlichmachung für das Bauland angepasst. 

Für das neue Bauland Betriebsgebiet werden die bestehenden Bestimmungen des angrenzenden 

Betriebsgebietes übernommen und auf die neuen Flächen erstreckt. Dementsprechend soll auch 

für die neuen Betriebsgebietsflächen die Bauklasse I und eine offene Bebauungsweise festgelegt 

werden. Gleichzeitig soll im südlichen und nördlichen Bereich des Betriebsgebietes zur 

Verkehrsfläche hin eine Baufluchtlinie in einem Abstand von 3 m zur Straßenfluchtlinie festgelegt 

werden. 
Es soll somit  

¶ bei dem Teilgrundstück Nr. 1071/6 und dem Grundstück Nr. 1071/1, beide KG Moidrams, eine 
offene Bebauungsweise und die Bauklasse I festgelegt werden. 

¶ die Baufluchtlinie des Grundstückes Nr. 1071/6, KG Moidrams, auf die zuvor genannten 
Grundstücke erstreckt und ebenfalls mit 3 m festgelegt werden.  

¶ am südlichen Ende des Grundstückes 1071/1, KG Moidrams, eine Baufluchtlinie mit 3 m 
festgelegt werden. 

 

6. KG Zwettl Stadt, Änderung der Bebauungsbestimmungen im Bereich Kremserstraße / 

Goethestraße: 
Im rechtskräftigen Bebauungsplan ist auf den Grundstücken Baufläche .232 und Nr. 1195/1, KG 
Zwettl Stadt, eine offene Bebauungsweise und die Bauklasse II festgelegt.  
Der bewilligte Baubestand auf dem Grundstück entspricht jedoch nicht der festgelegten 
Bebauungsweise. Diese Diskrepanz begründet sich mit einer parallel zur Erarbeitung bzw. 
Erstfestlegung des Bebauungsplanes erfolgten Ausstellung des Baubescheides für dieses 
Grundstück.  

Im Zuge der gegenständlichen Änderung des Bebauungsplanes sollen nun die Festlegungen des 

Bebauungsplanes unter Berücksichtigung der im Umgebungsbereich gültigen Festlegungen und 

des Ortsbildes an den bewilligten Baubestand angepasst werden. Das auf diesem Grundstück 

befindliche Gebäude wurde im südlichen Bereich an die Grundstücksgrenze herangeführt. 

Demgemäß soll der rechtsgültige Bebauungsplan dahingehend abgeändert werden, dass anstatt 

der offenen Bebauungsweise eine geschlossene Bebauungsweise festgelegt wird. Ebenfalls soll 

die Bauklasse von derzeit Bauklasse II auf wahlweise Bauklasse I, II abgeändert werden. 
Es soll somit auf den Grundstücken Nr. 1195/1, 2312/21 und Bauflächen .232, .234, alle KG Zwettl 
Stadt, die Bebauungsweise von offen auf geschlossen geändert und anstelle der Bauklasse II 
wahlweise die Bauklasse I oder II (max. Gebäudehöhe von 8 m) festgelegt werden. 

 

7. Kenntlichmachung/Anpassung Straßenfluchtlinie FWP an die digitale Neudarstellung des 

Flächenwidmungsplanes (246. Änd. FWP) auf den von dieser Änderung betroffenen 

Planblättern: 
Für die gegenständliche Änderung stellt die 246. Änderung des Flächenwidmungsplanes den 
Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996) dar, der eine Anpassung der 
Plandarstellung des Bebauungsplanes notwendig macht. Zur Herstellung der Plankonformität wird 
die geänderte Flächenwidmung kenntlichgemacht und die Straßenfluchtlinien an die neue Grenze 
der öffentlichen Verkehrsfläche angepasst. Die restlichen Inhalte des Bebauungsplanes bleiben 
unverändert. 
Es sollen somit zur Herstellung der Plankonformität die Straßenfluchtlinien entsprechend der 
geänderten Flächenwidmung neu festgelegt sowie die geänderte Flächenwidmung kenntlich 
gemacht werden. 
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8. KG Koppenzeil, Kenntlichmachung der geänderten Flächenwidmung ehemaliges Rotes Kreuz, 

Altersheim (271. Änd. FWP): 

Für die gegenständliche Änderung stellt die 271. Änderung des Flächenwidmungsplanes den 

Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996) dar, die eine Änderung der 

Kenntlichmachung notwendig macht. Zur Herstellung der Plankonformität wird entsprechend der 

geänderten Zusatzbezeichnung zum Bauland die Kenntlichmachung der Flächenwidmung für das 

Bauland angepasst. Die Straßenfluchtlinien, Bebauungsweisen und die Bauklassen bleiben 

unverändert. 

Es soll somit die geänderte Flächenwidmung auf den Grundstücken Nr. 94/3 und 98, beide 

KG Koppenzeil, kenntlich gemacht werden. 

 

9. KG Koppenzeil, Kenntlichmachung der geänderten Flächenwidmung im Bereich Propstei (271. 

Änd. FWP):  

Für die gegenständliche Änderung stellt die 271. Änderung des Flächenwidmungsplanes den 

Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996) dar, die eine Änderung der 

Kenntlichmachung notwendig macht. Zur Herstellung der Plankonformität wird entsprechend der 

geänderten Zusatzbezeichnung zum Bauland die Kenntlichmachung der Flächenwidmung für das 

Bauland angepasst. Die Straßenfluchtlinien, Bebauungsweisen und die Bauklassen bleiben 

unverändert. 
Es soll somit im Bereich der Grundstücke Bauflächen .1/1, .1/2, .2, sowie Nr. 58, 59/1, 101/1 und 
Nr. 99 teilweise, alle KG Koppenzeil, die Kenntlichmachung ĂBauland Sondergebiet-Kultur- und 
Sozialeinrichtungñ bzw. ĂGrünland-Parkanlagenñ, der 271. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
entsprechend, angepasst werden.  

 

10. KG Oberhof, Kenntlichmachung/Anpassung Straßenfluchtlinie der geänderten 

Flächenwidmung (Vö) im Bauland Betriebsgebiet nördlich der Kremser Straße (266. Änd. 

FWP):  

Für die gegenständliche Änderung stellt die 266. Änderung des Flächenwidmungsplanes den 

Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996) dar, der eine Änderung der 

Kenntlichmachungen und daraus resultierend eine Anpassung der Plandarstellung des 

Bebauungsplanes notwendig macht. 
Es soll somit auf den Grundstücken Nr. 1113/1, 1014, 997/1, 996/1, 985 und 987, alle KG Oberhof,  
die Korrektur der südlichen Straßenfluchtlinie des Betriebsgebietes hin zur im 
Flächenwidmungsplan vorgesehenen Widmungsgrenze entlang der Landesstraße B36 erfolgen. 
 

Während der öffentlichen Auflage wurde von Franz Lugauer, 3910 Oberhof 11, mit Schreiben vom 
3.8.2013, zum vorliegenden Änderungspunkt eine schriftliche Stellungnahme eingebracht.  
Herr Franz Lugauer führt in seiner Stellungnahme an, dass  durch die geplante Straßenführung 
wertvolles Bauland verschwendet wird. Es entstehen viele nicht nutzbare Restflächen, die nicht 
sinnvoll zu bewirtschaften sind.  
 

Vom Büro Dr. Paula wird aus raumordnungsfachlicher Sicht zur gegenständlichen Stellungnahme 
festgehalten: 
Aus raumordnungsfachlicher Sicht kann zu dieser Stellungnahme festgestellt werden, dass der 
gegenständliche Änderungspunkt eine Kenntlichmachung der bereits rechtskräftigen 
Flächenwidmung darstellt. Änderungsanlass ist der Bedarf an der Herstellung der Plankonformität 
zwischen Bebauungs- und Flächenwidmungsplan. Die im Rahmen der 266. Änderung des 
Flächenwidmungsplans geänderte und bereits rechtkräftige Widmung einer Verkehrsfläche wird im 
Zuge der 75. Änderung des Bebauungsplans kenntlich gemacht und die Straßenfluchtlinie 
dementsprechend festgelegt. Die Straßenführung im ggst. Bereich wird durch die 
Bebauungsplanänderung nicht berührt. Die gegenständliche Stellungnahme betrifft daher nicht die 
Festlegungen des Bebauungsplanes. 
 

Beschlussempfehlung:  
Da die vorliegende Stellungnahme nicht die zu ändernden Festlegungen des Bebauungsplans 
betrifft und die gegenständliche Änderung zur Kenntlichmachung der bereits rechtskräftigen 
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Flächenwidmung dient, wird empfohlen, die Änderung gemäß dem vorliegenden Entwurf zu 
beschließen. 
 

11. KG Moidrams, Anpassung/Erstreckung der Bebauungsbestimmungen an die geänderte 

Flächenwidmung (271. Änd. FWP): 

Der Änderungspunkt wurde gestrichen, da die gegenständliche Änderung im Verfahren zur 271. 

Änderung des Flächenwidmungsplanes nicht erfolgte. 
 

12. KG Zwettl Stadt, Kenntlichmachung/Anpassung der Straßenfluchtlinie hinsichtlich der 

geänderten Flächenwidmung (Fußgängerbrücke über den Kamp 267. Änd. FWP):  
Für die gegenständliche Änderung stellt die 267. Änderung des Flächenwidmungsplanes den 
Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996) dar, der eine Änderung der 
Kenntlichmachungen und daraus resultierend eine Anpassung der Plandarstellung des 
Bebauungsplanes notwendig macht. 
Es soll somit auf dem Grundstück Nr. 815/1, KG Zwettl Stadt, sowie in einem Teilbereich des 
Kampflusses (Teilgrundstück. Nr. 2332/3, KG Zwettl Stadt, sowie Nr. 1082/9, KG Oberhof) die 
Widmungsgrenze der öffentlichen Verkehrsfläche und dementsprechend die Straßenfluchtlinie 
gemäß der 267. Änderung des Flächenwidmungsplanes festgelegt werden. 
 

13. KG Zwettl Stadt, Kenntlichmachung/Anpassung der Straßenfluchtlinie hinsichtlich der 

geänderten Flächenwidmung in der Bürgergasse (271. Änd. FWP):  
Für die gegenständliche Änderung stellt die 271. Änderung des Flächenwidmungsplanes den 
Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996) dar, der eine Änderung der 
Kenntlichmachungen und daraus resultierend eine Anpassung der Plandarstellung des 
Bebauungsplanes notwendig macht. 
Es soll somit bei den Grundstücken Baufläche .116, .117/1 und .117/3, alle KG Zwettl Stadt, die 
Widmungsgrenze der öffentlichen Verkehrsfläche und dementsprechend die Straßenfluchtlinie 
gemäß der 271. Änderung des Flächenwidmungsplanes festgelegt werden. 
Zur gegenständlichen Änderung des Bebauungsplanes (75. Änderung) wurde vom Amt der 
NÖ Landesregierung, Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr, Abteilung Bau- und 
Raumordnungsrecht, mit Schreiben RU1-BP-745/073-2013 vom 16.07.2013 darauf hingewiesen, 
dass gemäß § 69 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996 entlang des Baulandes das Straßenniveau in der 
Straßenfluchtlinie von neuen Verkehrsflächen festzulegen ist. 
Vom Büro Dr. Paula ergeht nachstehende raumordnungsfachliche Beschlussempfehlung: 
Es wird empfohlen, die Änderung gemäß dem vorliegenden Entwurf zu beschließen und dem 
Hinweispunkt der NÖ Landesregierung dahingehend zu folgen, dass in den Plandrucken zur 
gegenständlichen Änderung das Straßenniveau im Bereich neuer Verkehrsflächen ergänzt wird.  
Aus raumordnungsfachlicher Sicht wird zusammenfassend empfohlen, die 75. Änderung des 
Bebauungsplanes gemäß Entwurfsunterlagen zu beschließen und eine im Schreiben des Amtes 
der NÖ Landesregierung Abteilung RU1 vom 16. Juli 2013 geforderte Ergänzung der 
Planunterlagen im Rahmen der Plandrucke vorzunehmen. 
Der Stadtrat beantragt, die 75. Änderung des geltenden Bebauungsplanes gemäß dem 
Planentwurf GZ: G12145/B75/13 zu genehmigen und nachstehende 

 

VERORDNUNG 
zu beschließen: 

§ 1 Bebauungsplan 

Auf Grund des § 73 Abs. 1 und 2 der NÖ Bauordnung 1996 LGBl. 8200 i.d.g.F. wird hiermit der 
Bebauungsplan für die KG Koppenzeil, Moidrams, Oberhof und Zwettl Stadt dahingehend 
abgeändert (75. Änderung), dass an Stelle der in der zugehörigen Plandarstellung kreuzweise rot 
durchgestrichenen Signaturen und Umrandungen, welche hiermit außer Kraft gesetzt werden, die 
durch rote Signaturen und Umrandungen dargestellten neuen Bebauungsbestimmungen bzw. 
Kenntlichmachungen treten. 

§ 2 Allgemeine Einsichtnahme 

Die in § 1 angeführte und von Dipl. Ing. Dr. techn. Luzian Paula, Ingenieurkonsulent für 
Raumplanung und Raumordnung unter Zl. G12145/B75/13 verfasste Plandarstellung, welche mit 
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einem Hinweis auf diese Verordnung versehen ist, liegt im Gemeindeamt während der 
Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 

§ 3 Schlussbestimmung 

Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen 
Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 
 
Der Antrag des Stadtrates wird bei drei Stimmenthaltungen (GRÜNE) und vier Gegenstimmen 
(SPÖ) mehrheitlich genehmigt. 
 
 
5. Stadtgemeinde Zwettl; Änderung Verordnungstext samt Legendenblatt, Änderung des 

Bebauungsplanes (77. Änderung) (Zl. 031-2) 
 
Die 77. Änderung des geltenden Bebauungsplanes lag in der Zeit vom 23. Juli bis 3. September 
2013 zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 
Während der öffentlichen Auflage zur 77. Änderung des Bebauungsplanes wurde zu den 
vorliegenden Änderungspunkten keine schriftliche Stellungnahme eingebracht.  
Der Bebauungsplan der Stadtgemeinde Zwettl wurde für die Stadt Zwettl und die sogenannten 
Pfarrorte erstellt. Die Erarbeitung der Festlegungen erfolgte Anfang der 90er Jahre. Die 
getroffenen Festlegungen wurden auf der Basis der damals rechtsgültigen Bauordnung in 
Abstimmung mit den Zielfestlegungen der Gemeinde vorgenommen.  
Der Text der Stammverordnung des Bebauungsplanes wurde zuletzt im Jahr 1996 abgeändert. 
Die inhaltliche Regelung des Verordnungstextes basiert daher auf den alten Rechtsgrundlagen der 
Bauordnung und ist nach der derzeit gültigen Bauordnung nicht mehr vollständig rechtlich gedeckt. 
Im Zuge der gegenständlichen Änderung des Bebauungsplanes soll nun der Verordnungstext des 
Bebauungsplanes in der Stadtgemeinde Zwettl auf seine Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
der rechtsgültigen Niederösterreichischen Bauordnung hin überprüft werden und gleichzeitig 
veraltete oder inhaltlich überholte Bestimmungen gestrichen werden. 
Grundlagen für die vorliegende Änderung bilden also die geänderte gesetzliche Grundlage der 
NÖ Bauordnung 1996 LGBl. 8200 i.d.g.F und veränderte technische Anforderungen an die 
Bebauungsplanung aufgrund wesentlicher geänderter Anforderungen an eine moderne 
zeitgemäße Baustruktur. Eine Aktualisierung und Anpassung der Bebauungsvorschriften, erlassen 
durch die Verordnung des Gemeinderats der Stadtgemeinde Zwettl-NÖ am 14. Mai 1997 an 
heutige Verhältnisse wird notwendig. 
Das Ziel ist dabei die Anpassung der Festlegungen des Bebauungsplanes an eine aktuelle, 
zeitgemäße Bautechnologie und die neuen Rahmenbedingungen der Niedrig- bzw. 
Passivenergiehäuser. Gleichzeitig soll eine rechtlich fundierte Basis des Bebauungsplanes 
geschaffen werden, die den zeitgemäßen Anforderungen und der derzeit rechtsgültigen 
Bauordnung und deren Auslegung entspricht und auf die Schaffung von einheitlichen 
Grundvoraussetzungen für alle Bauwerber unter Berücksichtigung der Ortsbildgestaltung bedacht 
nimmt. Damit soll all jenen Zielfestlegungen, die durch die Festlegungen des Örtlichen 
Raumordnungsprogrammes verfolgt werden, auch im Bebauungsplan entsprochen werden.  
Dafür werden im Folgenden die einzelnen Absätze der bestehenden Paragraphen der 
Stammverordnung auf ihre Gültigkeit und Anwendbarkeit hin überprüft und gegebenenfalls 
entsprechend der gültigen Rechtsgrundlage und der Zielfestlegungen der Gemeinde abgeändert 
bzw. gestrichen.  
 
1) Verordnungstext § 3 Gestaltung der Bauwerke Abs. (1): 
§ 3 Abs. (1) beinhaltet detaillierte Vorgaben zur Gestaltung von Neu-, Zu- und Umbauten in 
Schutzzonen. 
Gemäß § 69 Abs. (2) Ziff. 1 der NÖ Bauordnung (NÖ BO) i.d.g.F. dürfen im Bebauungsplan 
ĂSchutzzonen f¿r eine bauk¿nstlerische oder historisch erhaltungsw¿rdigen Baubestandñ 
festgelegt werden. Gemäß § 70 Abs. (8) der NÖ BO darf in Schutzzonen der Abbruch von 
Gebäuden verboten und Bauvorhaben nach § 14 Ziff. 1-3 und § 15 Abs. (1) Ziff. 17 die 
anzuwendende Bauform und Technologie vorgeschrieben werden. Gemäß § 69 Abs. (2) Ziff. 3 
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NÖ BO dürfen außerdem Festlegungen zur harmonischen Gestaltung (§ 56) der Bauwerke in 
Ortsgebieten getroffen werden. 
In dem derzeit gültigen VO-Text werden neben einer harmonischen Einordnung von Bauform, 
Dachform, Firstsilhouette und Gebäudehöhe auch die Gestaltung der Fassade und Dächer in 
Material und Farbauswahl vorgeschrieben. Da sich in der Zwischenzeit der Regelungsinhalt des 
§ 56 inhaltlich mehrmals geändert hat, soll im Zuge der Adaptierung des Verordnungstextes diese 
Formulierung ersatzlos gestrichen werden und in der Formulierung an die derzeit gültigen 
rechtlichen Vorgaben der Bauordnung (§ 56 Ortsbildgestaltung) angepasst werden. 

Es sollen somit, wie nachstehend angeführt, die Vorgaben zur Gestaltung von Fassaden und 
Dächern bezüglich Material- und Farbauswahl an Bauwerken in Schutzzonen entsprechend den 
aktuellen gesetzlichen Bestimmungen umformuliert werden: 

(1) In den Schutzzonen hat bei Neu-, Zu- und Umbauten eine harmonische Einordnung in das 
gesamte schutzwürdige Ensemble zu erfolgen, insbesondere in Bezug auf die Bau- und Dachform 
und die Firstsilhouette, die Gebäudehöhe sowie die Gestaltung der Fassaden und Dächer 
(Material- und Farbauswahl). 
(1) In den Schutzzonen sind Neu- und Zubauten von Gebäuden so zu gestalten, dass sie in einem 
ausgewogenen Verhältnis mit der Struktur und der Gestaltungscharakteristik bestehender 
Bauwerke im Bezugsbereich stehen. Dabei ist insbesondere auf folgende Kriterien Bedacht zu 
nehmen: 

- Struktur 

- Baukörperausformung 

- Dachgestaltung 

- Fassadengestaltung 

- Material- und Farbgestaltung 

2) Verordnungstext § 3 Gestaltung der Bauwerke Abs. (2): 
§ 3 Abs. (2) beinhaltet detaillierte Vorgaben zur Gestaltung von Neu-, Zu- und Umbauten in 
erhaltenswürdigen Altortgebieten. 
Gemäß § 69 Abs. (2) Ziff. 2 NÖ BO dürfen im Bebauungsplan sonstige erhaltungswürdige 
Altortgebiete festgelegt werden. Gemäß § 70 Abs. (7) darf in erhaltungswürdigen Altortgebieten 
eine von den definierten Bauklassen abweichende Festlegung der Gebäudehöhen getroffen 
werden. Gemäß § 69 Abs. (2) Ziff. 3 dürfen außerdem Festlegungen zur harmonischen Gestaltung 
(§ 56) der Bauwerke in Ortsgebieten getroffen werden. 
In dem derzeit gültigen VO-Text wird neben einer harmonischen Einordnung der Bauwerke in den 
Charakter der erhaltungswürdigen Altortgebiete auch die Gestaltung des Dachdeckungsmaterials 
vorgeschrieben. Da die Vorschreibung der Struktur und Farbgebung des Dachdeckungsmaterials 
nicht dem Regelungsinhalt von § 56 gleichzusetzen ist, soll im Zuge der Adaptierung des VO 
Textes diese Formulierung an die derzeit gültigen rechtlichen Vorgaben der Bauordnung (§ 56 
Ortsbildgestaltung) angepasst werden. 
Weiters hat sich aufgrund der Weiterentwicklung von Bautechnologien und Bauformen in den 
letzten Jahrzehnten gezeigt, dass eine Regelung bezüglich Struktur und Farbgebung des 
Dachdeckungsmaterials nicht mehr zielführend ist und auch im Bestand nicht einheitlich besteht. 
Dementsprechend haben sich diesbezüglich die Zielvorstellungen geändert. 
Weiters verlangt die 1. Novellierung der NÖ Bauordnung, die eine geänderte Formulierung des 
§ 69 Abs. (2) Ziff. 2 beinhaltet, eine Anpassung des § 3 Abs. (2) der Verordnung der 
Bebauungsbestimmungen der Stadtgemeinde Zwettl. Dementsprechend soll das Wort 
Ăerhaltensw¿rdigeñ durch Ăerhaltungsw¿rdigeñ ausgetauscht werden.  
Es soll somit, wie nachstehend angef¿hrt, die Formulierung Ăerhaltensw¿rdige Altortgebieteñ in 
Ăerhaltungsw¿rdige Altortgebieteñ umgeªndert und auÇerdem die Vorgaben betreffend das 
Dachdeckungsmaterial in Altortgebieten gestrichen werden: 
(2) In den erhaltenswürdigen erhaltungswürdigen Altortgebieten sind Neu-, Zu- und Umbauten 
harmonisch an den Charakter Ortsbildcharakter der bestehenden erhaltenswürdigen 
erhaltungswürdigen Bebauung anzupassen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Proportion 
der Gebäude sowie deren Stellung und Gliederung an der Straßen- bzw. Baufluchtlinie. Das 
Dachdeckungsmaterial hat sich in Struktur und Farbgebung dem umgebenden erhaltenswürdigen 
Bestand anzupassen. 
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3) Verordnungstext § 3 Gestaltung der Bauwerke Abs. (3): 
§ 3 Abs.  (3) beinhaltet ein Verbot von Bauwerken in alpinem Baustil. 
Gemäß § 69 Abs. (2) Ziff. 3 (NÖ BO) dürfen Festlegungen zur harmonischen Gestaltung (§ 56) der 
Bauwerke in Ortsgebieten getroffen werden. 
Das Verbot eines bestimmten Baustils kann nicht durch den Regelungsinhalt zur harmonischen 
Gestaltung des Ortsbildes von § 56 NÖ BO (ausgewogenes Verhältnis zwischen der gebauten 
Struktur sowie der dabei angewandten Gestaltungsprinzipien; Proportion der einzelnen 
Baumassen zueinander) oder anderer Festlegungen nach § 69 und § 70 der NÖ Bauordnung 
argumentiert werden. Dementsprechend soll im Zuge der gegenständlichen Änderung dieser 
Absatz ersatzlos gestrichen werden.  
Es soll somit, wie nachstehend angeführt, der Absatz zu der detaillierten Bestimmung zum Verbot 
zur Errichtung von Holzblockhäusern im alpinen Baustil ersatzlos gestrichen werden: 
(3) Die Errichtung von Holzblockhäusern in alpinem Baustil ist unzulässig. 
 
4) Verordnungstext § 4 Anordnung der Bauwerke Abs. (2): 
Die 1. Novellierung der NÖ Bauordnung, die eine geänderte Formulierung des § 69 Abs. (2) Z. 2 
beinhaltet, verlangt eine Anpassung des § 4 Abs. 2 der Verordnung der Bebauungsbestimmungen 
der Stadtgemeinde Zwettl. Dementsprechend soll das Wort Ăerhaltensw¿rdigeñ durch 
Ăerhaltungsw¿rdigeñ ausgetauscht werden.  
Die Anordnung von Betriebs- und Nebengebäude wird bereits durch die festgelegte 
Bebauungsweise geregelt. Eine gesonderte Regelung der Anordnung von bestimmten 
Gebäudetypen über die Bestimmung des Bebauungsplanes in der Verordnung ist rechtlich in 
dieser Form nicht mehr zulässig. Soll eine besondere Bebauungsform gewählt werden, muss diese 
im Bezug auf die Anordnung der Gebäude zu den seitlichen Grundstücksgrenzen stehen. Die 
Festlegung einer frei wählbaren Anordnung auf dem Grundstück ist dementsprechend in dieser 
Form nicht möglich.  
Weiters hat sich in den letzten Jahren erwiesen, dass bezüglich der gesonderten Anordnung von 
Betriebs- und Nebengebäuden auf den Grundstücken kein besonderer Regelungsbedarf besteht.  
Dementsprechend soll die freie Anordnung von Betriebs- und Nebengebäuden auf dem 
Grundstück ersatzlos gestrichen werden. 
Es soll somit, wie nachstehend angef¿hrt, die Formulierung Ăerhaltensw¿rdige Altortgebieteñ in 
Ăerhaltungsw¿rdige Altortgebieteñ umgeªndert und der letzte Satz des Absatzes ersatzlos 
gestrichen werden: 
(2) Im Bauland-Agrargebiet sowie in erhaltenswürdigen erhaltungswürdigen Altortgebieten dürfen 
in Gebieten mit der Bebauungsweise Ăgeschlossen erscheinende Anordnungñ landwirtschaftliche 
Betriebs- und Nebengebäude, die nicht an oder gegen die Straßenfluchtlinie liegen, eine 
Gebäudehöhe von bis zu 10 m aufweisen, wenn dadurch das Ortsbild nicht gestört wird. Ihre 
Anordnung auf dem Grundstück darf frei gewählt werden. 
 
5) Verordnungstext § 4 Anordnung der Bauwerke Abs. (3): 
§ 4 Abs. (3) beinhaltet Einschränkungen (überbaute Fläche, maximale Gebäudehöhe) im Bauland 
Wohngebiet für Nebengebäude, ausgenommen Garagen, sowie ein Verbot zur Errichtung im 
seitlichen Bauwich bei offener Bebauungsweise. 
Gemäß § 69 Abs. (2) Ziff. 15 NÖ BO dürfen Festlegungen über die Anordnung und Gestaltung 
oder das Verbot von Nebengebäuden und von Anlagen, deren Verwendung der von Gebäuden 
gleicht, getroffen werden.  
Der gegenständliche Abs. (3) bezieht sich auf das gesamte Bauland Wohngebiet der 
Stadtgemeinde. Bei den teils vorherrschenden, kleinstrukturierten Grundstücksparzellen ist eine 
Errichtung von Nebengebäuden außerhalb des seitlichen Bauwichs aus mangelnden Platzgründen 
auf dem Grundstück oft nicht möglich. Daher hat sich diese allgemeine Bestimmung bei der 
Anwendung in den letzten Jahren, aus der Sicht einer effizienten Nutzung von Bauland und dem 
Ziel von Verdichtungen in den Siedlungsgebieten, nicht als zielführend und zeitgemäß erwiesen. 
Dementsprechend soll diese Bestimmung, zur Verbesserung der Bebaubarkeit von 
Einzelgrundstücken, gestrichen werden. 
Seit der 14. Novellierung der NÖ Bauordnung, die eine neue Ziffer 9 des § 17 Abs. (1) beinhaltet, 
ist die Aufstellung von Gerätehütten und Gewächshäusern mit 10 m² und einer Gebäudehöhe bis 
zu 3 m bei Ein- und Zweifamilienhäusern, Kleinwohnhäusern und Reihenhäusern pro Wohnung im 
Bauland bewilligungs- und anzeigefrei. Demnach erscheint eine zusätzliche Regelung über den ist 
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der § 4 Abs. (3) des derzeitig gültigen Verordnungstext des Bebauungsplans der Stadtgemeinde 
Zwettl in der gegebenen Detailschärfe überholt und nicht notwendig.  
Das Verbot der Errichtung von Nebengebäuden kann durch den Regelungsinhalt der Festlegung 
nach § 17 Abs. (1) Ziff. 9 der NÖ Bauordnung nicht argumentiert werden. Weiters muss gemäß 
§ 51 Abs. (3) NÖ BO bei der offenen Bebauungsweise lediglich ein seitlicher Bauwich von 
Nebengebäuden freigehalten werden.  
Es soll somit, wie nachstehend angeführt, der gesamte Absatz zu der detaillierten Bestimmung zur 
eingeschränkten Errichtung Nebengebäuden ersatzlos gestrichen werden: 
(3) Im Bauland-Wohngebiet ist die Errichtung von Nebengebäuden, ausgenommen Garagen, nur 
bis zu einer überbauten Fläche von max. 25m² und einer Gebäudehöhe von max. 3,0 m zulässig. 
Ihre Errichtung im seitlichen Bauwich ist bei offener Bebauungsweise unzulässig. 
 
6) Verordnungstext § 5 Einfriedungen Abs. (1): 
§ 5 Abs. (1) beinhaltet detaillierte Vorgaben zur Gestaltung von Einfriedungen zum Öffentlichen 
Gut. Gemäß § 69 Abs. (2) Ziff. 13 NÖ BO darf im Bebauungsplan die Gestaltung der Einfriedungen 
von Grundstücken gegen die öffentliche Verkehrsfläche festgelegt werden.  
Die harmonische Eingliederung von Einfriedungen in das Ortsgebiet kann entsprechend der 
vorliegenden Erfahrungen in der Gemeinde auch über eine Regelung der zulässigen Sockel- und 
Mauerhöhe gewährleistet werden. Die genaue Regelung von Einfriedungsformen hat sich in den 
letzten Jahren vor allem aus dem Blickwinkel von neuen Baumaterialien und Bauformen als nicht 
mehr zeitgemäß erwiesen. Im Gemeindegebiet wird das Ziel verfolgt, die Einfriedungen unter 
Berücksichtigung des Umgebungsbereiches möglichst harmonisch zu gestalten. Da es im 
Gemeindegebiet im Bestand stark unterschiedliche Einfriedungen oder einfriedungsähnliche 
Strukturen gibt, soll durch eine allgemeine Regelung unter Bezugnahme auf den umgebenden 
Bereich eine einfache Regelung getroffen werden, die auch in unterschiedlichen 
Bestandssituationen im Gemeindegebiet angewendet werden kann. 
Dementsprechend soll im Zuge der gegenständlichen Änderung die detaillierte Definition der 
Materialien entfallen und durch eine allgemeine Definition der zulässigen Höhe und Gestaltung von 
Einfriedungen ersetzt werden.  
Es soll somit, wie nachstehend angeführt, die Festlegung über Gestaltung der Einfriedung von 
Grundstücken im Bebauungsplan dahin gehend geändert werden, dass anstatt detaillierter 
Materialbestimmungen für Pfeiler allgemein gehaltene Vorgaben zu Gestalt und Höhe von 
Einfriedungen formuliert werden: 
(1) Einfriedungen an bzw. gegen das Öffentliche Gut sind, ausgenommen Einfriedungs-mauern bei 
der geschlossenen Bebauungsweise, in Form einfacher Stab- und Maschen-gitter aus Holz oder 
Metall auszuführen. Pfeiler sind einfarbig in Beton bzw. Mauerwerk oder Naturstein bzw. 
naturähnlichem Kunststein herzustellen. 
(1) Einfriedungen und Hecken an bzw. gegen das öffentliche Gut dürfen in Höhe und Gestaltung 
das Ortsbild nicht stören. 
 
7) Verordnungstext § 6 Abstellanlagen Abs. (1): 
In dem derzeit gültigen Verordnungstext wird für Garagen, die an einer gemeinsamen seitlichen 
Grundgrenze liegen, eine gleiche Traufenhöhe, Dachform und Dachneigung vorgeschrieben. Ziel 
dieser Festlegung war es, in neuen Siedlungsgebieten eine möglichst einheitliche 
Bebauungsstruktur zu erreichen. Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen in Bezug auf 
Bautechnologien und Bauformen hat sich diese Festlegung als nicht mehr zeitgemäß erwiesen, da 
durch die Anwendung von unterschiedlichen Bauformen der ursprünglich angedachte einheitliche 
Charakter der Abstellanlagen nicht erzielt werden kann.  
Da die Festlegung für das gesamte Gemeindegebiet und somit für sehr unterschiedliche 
Bestandssituationen gültig ist, hat sich in der Umsetzung außerdem gezeigt, dass der gewünschte 
Gestaltungseffekt nicht erzielt wird. Gleichzeitig hat sich in den letzten Jahren erwiesen, dass kein 
besonderer Regelungsbedarf zu dieser Themenstellung gegeben ist. Daher soll die 
gegenständliche Festlegung des § 6 Abs. (1) ersatzlos gestrichen werden.  
Es soll somit, wie nachstehend angeführt, der Absatz (1) mit Vorgaben zur detaillierten 
Ausgestaltung von Garagendächern ersatzlos gestrichen werden: 
(1) Garagen, die an einer gemeinsamen Grundstücksgrenze liegen, müssen grundsätz-lich gleiche 
Traufenhöhe, Dachform und -neigung aufweisen. 
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8) Verordnungstext § 6 Abstellanlagen Abs. (2): 
§ 6 Abs. (2) beinhaltet detaillierte Vorgaben zur Anordnung privater Stellplätze im Bauland 
Wohngebiet. 
Gemäß § 69 Abs. (2) Ziff. 10 NÖ BO dürfen im Bebauungsplan die Lage und das Ausmaß von 
privaten Abstellanlagen festgelegt werden. Weiters darf nach § 69 Abs. (2) Ziff. 15 die Anordnung 
und Gestaltung von Nebengebäuden festgelegt werden.  
In dem derzeit gültigen Verordnungstext wird im neu zu erschließenden Bauland Wohngebiet die 
Anordnung der privaten Stellplätze auf einem Grundstück geregelt.  
Aufgrund der steigenden Anzahl von parkenden Autos auf der öffentlichen Verkehrsfläche, soll die 
Bestimmung dahingehend ausgeweitet und konkretisiert werden, dass sie auch im neu zu 
erschließenden Bauland Agrargebiet und in den aus fachlicher Sicht sinnvollen Bebauungsweisen 
(offen, einseitig offen, gekuppelt oder freier Anordnung) gilt.  
Damit diese Bestimmung nicht in bereits bestehenden Siedlungsgebieten angewandt werden 
muss, wodurch sich Schwierigkeiten bei der baulichen Umsetzung dieser Festlegung ergeben 
könnten, soll die Formulierung dahingehend konkretisiert werden, dass die Festlegung zusätzlich 
auf neue Bauplätze bezogen wird. Weiters soll zur Erleichterung für die Bauwerber und in 
Anpassung an die geänderten technologischen Möglichkeiten das bisher vorgesehene 
Einfriedungsverbot durch die Ausnahme von automatischen Toren erleichtert werden. 
Es soll somit, wie nachstehend angeführt, der Absatz (2) in Absatz (1) umbenannt und durch 
zusätzliche Formulierungen zur Widmungsart, Bebauungsweise und Einfriedung ergänzt werden: 
(2) (1) Bei neuen Bauplätzen Im im neu zu erschließenden Bauland-Wohngebiet und Bauland-
Agrargebiet muss in der offenen, einseitig offenen, gekuppelten oder freien Anordnung einer der 
gemäß § 63 NÖ Bauordnung 1996 anzuordnenden Stellplätze bzw. der Garagenvorplatz 
mindestens 5 m tief sein und darf gegen das Öffentliche Gut hin nicht eingefriedet werden, 
ausgenommen durch automatische Tore mit Fernbedienung. 
 
9) Verordnungstext § 6 Abstellanlagen Abs. (2) neu: 
Dem § 6 soll ein neuer Absatz (2) bezüglich der Erhöhung der Stellplatzanzahl hinzugefügt 
werden. 
Gemäß § 69 Abs. (2) Ziff. 10 NÖ BO dürfen im Bebauungsplan die Lage und das Ausmaß von 
privaten Abstellanlagen festgelegt werden.  
Aufgrund des gestiegenen Mobilisierungsgrades der Wohnbevölkerung im Gemeindegebiet soll für 
das Bauland eine höhere als nach § 63 Abs. (1) NÖ BO festgelegte Anzahl von Stellplätzen 
festgelegt werden. Derzeit ist entsprechend den Bestimmungen der NÖ Bautechnikverordnung die 
Stellplatzanzahl je Nutzung vorgeschrieben.  
In den klassischen Wohnbereichen der ländlichen Siedlungsgebiete im Waldviertel fallen 
durchschnittlich zwei PKW auf einen Haushalt, wodurch sich ein erhöhter Stellplatzbedarf ergibt. 
Im Sinne der Ortsbildgestaltung und der Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs, und auch im 
Hinblick auf eine wirtschaftliche Ausweisung von öffentlichen Verkehrsflächen, soll durch diese 
Festlegung eine Reduzierung des Raumes für den ruhenden Verkehr auf öffentlichen Grund erzielt 
werden. 
Bezugnehmend auf § 69 Abs. (2) Ziff. 10 der NÖ Bauordnung i.d.g.F. sollen daher in die 
Verordnung der Bebauungsbestimmungen in einem neuen, zusätzlich im § 6 einzufügenden 
Absatz (2), Vorgaben zu der Anzahl von Stellplätzen aufgenommen werden. Entsprechend den 
bestehenden Durchschnittswerten, soll die Anzahl der zu errichtenden Stellplätze bei der 
Errichtung, Vergrößerung und Änderung des Verwendungszweckes von Gebäuden, die eine 
Auswirkung auf den Stellplatzbedarf haben, im Bauland-Wohngebiet, Agrargebiet und 
Betriebsgebiet um den Faktor 1,5 erhöht werden. Durch die geplante Festlegung soll der Bestand 
in diesen Widmungsgebieten unberührt bleiben solange keine Veränderungen mit Auswirkungen 
auf den Stellplatzbedarf entstehen. Für neu geplante Bauwerke oder Nutzungsänderungen sind 
jedoch bereits die erhöhten Stellplatzzahlen anzuwenden.  
Es soll somit, wie nachstehend angeführt, ein neuer Absatz (2), indem die vorgeschriebene 
Mindestanzahl von Stellplätzen erhöht wird, eingefügt werden: 
(2) Die Mindestanzahl der in § 155 NÖ Bautechnikverordnung 1997 vorgeschriebenen 
Pflichtstellplätze muss im Bauland-Wohngebiet, Bauland-Agrargebiet und Bauland-Betriebsgebiet 
bei der Errichtung bzw. bei der Vergrößerung bzw. bei der Änderung des Verwendungszweckes 
von Gebäuden mit Auswirkung auf den Stellplatzbedarf um den Faktor 1,5 über den dort 
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festgelegten Werten liegen. Ergibt dieser Wert keine runde Zahl, so ist auf die nächsthöhere ganze 
Zahl aufzurunden. 
Während der Auflage wurde der im Erläuterungsbericht vom 11.04.2013 im Kapitel Ă2.1.1.9 
Verordnungstext Ä 6 Abstellanlagen Abs. (2) neuñ angef¿hrte Absatz hinsichtlich der geplanten 
Festlegung zur Erhöhung der Stellplatzverpflichtung gemeindeintern überprüft und diskutiert:  
(2) Die Mindestanzahl der in § 155 NÖ Bautechnikverordnung 1997 vorgeschriebenen 
Pflichtstellplätze muss im Bauland-Wohngebiet, Bauland-Agrargebiet und Bauland-Betriebsgebiet 
bei der Errichtung bzw. bei der Vergrößerung bzw. bei der Änderung des Verwendungszweckes 
von Gebäuden mit Auswirkung auf den Stellplatzbedarf um den Faktor 1,5 über den dort 
festgelegten Werten liegen. Ergibt dieser Wert keine runde Zahl, so ist auf die nächsthöhere ganze 
Zahl aufzurunden.  
Im Zuge der gemeindeinternen Diskussion wurde festgestellt, dass die im Bauland Betriebsgebiet 
vorgesehene Stellplatzerhöhung nicht erforderlich ist. Dies vor allem deshalb, weil die 
überwiegende Zahl der Betriebe bereits jetzt auf freiwilliger Basis mehr Stellplätze als notwendig 
errichtet haben. 
Ebenfalls wurde diskutiert, dass die Erhöhung der Stellplatzverpflichtung im Bauland Wohngebiet 
und Bauland Agrargebiet auf die Errichtung von Wohnungen bzw. Wohngebäude beschränkt 
werden soll, da sich die Problematik von fehlenden Stellplätzen im Gebiet von Zwettl überwiegend 
in diesen Bereichen stellt.  
Um diese Änderungen zu berücksichtigen soll im Zuge des Beschlusses der oben angeführte 
Verordnungstext entsprechend adaptiert und gekürzt werden. Gleichzeitig wird zusätzlich der § 63 
der NÖ Bauordnung 1996 ergänzt. Im Vergleich zum bisher vorliegenden Entwurfsstand wird die 
inhaltliche Regelung im Umfang nur beschränkt, es werden keine zusätzlichen Regelungsinhalte 
getroffen. 
 
Beschlussempfehlung: 
Es wird daher aus raumordnungsfachlicher Sicht empfohlen den gegenständlichen Entwurf der 
Verordnung dahingehend abzuändern, dass das Bauland Betriebsgebiet gestrichen und die 
Formulierung dahingehend geändert wird, dass sich die Erhöhung der Stellplatzanzahl auf 
Wohngebäude beschränkt.  
Der geänderte Verordnungstext lautet:  
(2) Die Mindestanzahl der in § 63 NÖ Bauordnung 1996 bzw. § 155 NÖ Bautechnikverordnung 
1997 vorgeschriebenen Pflichtstellplätze für Wohnungen muss im Bauland-Wohngebiet und 
Bauland-Agrargebiet um den Faktor 1,5 über den dort festgelegten Werten liegen. Ergibt dieser 
Wert keine runde Zahl, so ist auf die nächsthöhere ganze Zahl aufzurunden.  
 
10) Verordnungstext § 7 Freiflächen und Gelände Abs. (1): 
Im § 7 soll eine geringfügige redaktionelle Korrektur der Formulierung vorgenommen werden. 
Es soll somit, wie nachstehend angef¿hrt, das Wort Ăausgewiesenñ durch Ăfestgelegtñ ersetzt 
werden: 
(1) Die in der Plandarstellung ausgewiesenen festgelegten Freiflächen sind gärtnerisch 
auszugestalten bzw. gelten die in der Plandarstellung und im Anhang näher festgelegten 
Bestimmungen (Bezeichnung: F 1, F 2 etc.) für ihre Ausgestaltung. 
 
11) Verordnungstext § 8  Sonstige Bestimmungen Abs. (1): 
§ 8 Abs. (1) beinhaltet detaillierte Vorgaben zur Errichtung von Parabolantennen. 
Da im Zuge einer der letzten Änderungen der NÖ Bauordnung die Anbringung von 
Parabolantennen gesondert geregelt wurde, erscheint eine zusätzliche Regelung über den 
Verordnungstext des Bebauungsplans der Stadtgemeinde Zwettl in der gegebenen Detailschärfe 
nicht notwendig.  
Dementsprechend soll im Zuge der gegenständlichen Änderung die detaillierte Definition der 
Gestaltung (Höhe, Farbgebung, Durchmesser, etc.) von Parabolantennen entfallen und durch eine 
allgemeine Definition der zulässigen Errichtung bzw. Gestaltung ersetzt werden.  
Es soll somit, wie nachstehend angeführt, die Festlegung über die Errichtung von Parabolantennen 
im Bebauungsplan dahingehend geändert werden, dass anstatt detaillierter 
Gestaltungsbestimmungen allgemein gehaltene Vorgaben formuliert werden: 
(1) Die Errichtung von Parabolantennen darf nur so erfolgen, dass der Gebäudefirst nicht überragt 
wird und jede Störung für das Ortsbild ausgeschlossen ist. Ihre Farbgebung hat sich dem 
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Hintergrund anzupassen. Die Parabolantennen dürfen straßenseitig einen Durchmesser von max. 
50 cm aufweisen. In Schutzzonen ist ihre die Anordnung von Parabolantennen im Vorgarten bzw. 
an den straßenseitigen Fassaden und Dächern von Gebäuden unzulässig bzw. hat diese bei 
unumgänglicher technischer Notwendigkeit so unauffällig wie möglich zu erfolgen. 
 
12) Verordnungstext § 9  Bebauungsbestimmung für das Grünland: 
Der gegenständliche Änderungspunkt bezieht sich auf § 9 der Verordnung zum Bebauungsplan, 
welcher Bebauungsbestimmungen für das Grünland erlässt. Er legt fest, dass die §§ 3, 4, 5, 6 und 
8 der Verordnung zum Bebauungsplan der Stadtgemeinde Zwettl ebenfalls auf Bauwerke im 
Grünland anzuwenden sind.  
Die zitierten Paragraphen beziehen sich in ihrer Formulierung jedoch auf die Anwendung auf 
Baulandflächen bzw. Schutzzonen und haben somit für das Grünland keine Relevanz. 
Da der gegenständliche Paragraph keinen direkten Auswirkungen auf Bauwerke im Grünland mit 
sich bringt, soll im Zuge der Adaptierung des Verordnungstextes dieser Absatz ersatzlos 
gestrichen werden.  
Es soll somit, wie nachstehend angeführt, § 9 mit Regelungen zu Bauwerken im Grünland 
ersatzlos gestrichen und daraus resultierend die darauffolgenden Paragraphen in § 9 ĂBesondere 
Bestimmungenñ und Ä 10 ĂSchlussbestimmungenñ umbenannt werden: 
§ 9 Bebauungsbestimmungen für das Grünland 
(1) Die Bestimmungen der §§ 3, 4, 5, 6 und 8 gelten sinngemäß auch für Neu- und Zubauten im 
Gr¿nland sowie f¿r erhaltenswerte Bauwerke im Gr¿nland (ĂGebñ). 
 
13) Anhang - Adaptierung der Bestimmungen über Ausgestaltung von Freihalteflächen: 
In den Formulierungen bezüglich der Freihalteflächen sollen einige geringfügige Korrekturen 
vorgenommen werden. Es soll einerseits die Bepflanzungsart gestrichen werden, da dies in der 
Praxis nicht umsetzbar ist, andererseits soll die zusätzliche Erwähnung der Freihaltung von 
Bebauung redaktionell gestrichen werden, da diese Bestimmung für eine Freihaltefläche bereits 
gesetzlich definiert ist. Für die Sicherung von Sichtbeziehungen soll die Festlegung bezüglich 
Bepflanzungshöhe von 80 cm auf 60 cm reduziert werden, da dies erfahrungsgemäß zur 
Gewährleistung der Zielfestlegung erforderlich ist. 
Es sollen somit, wie nachstehend angeführt, die Formulierungen verbessert werden: 
F1:  Erhaltung der stadt- und ortsbildprägenden Freiflächen. Bepflanzung nur mit 

standortgerechten, heimischen Arten. 
Erläuterung: Das gebietsspezifische Erscheinungsbild soll erhalten bleiben. 

F2: Erhaltung der uferbegleitenden Vegetation und Freihalten von Bebauung.  
Erläuterung: Die bestehende Bachbepflanzung soll erhalten bleiben und den naturnahen 
Charakter des Fließgewässers betonen. 

F3: Freihalten von Sichtbeziehungen.  
Erläuterung: Aus Verkehrsrücksichten ist die Freifläche zur Sicherstellung der 
Sichtverhältnisse von jeder höher wüchsigen Bepflanzung freizuhalten (max. 80 cm  60 cm 
hoch). 

F4: Einbautentrasse von Bebauung freihalten; Überbauung ab einer Höhe von 5,0 m zulässig.  
Erläuterung: Die in der Freifläche verlaufenden Einbauten sollen zur Vermeidung 
unzumutbarer Belästigungen zu Wartungszwecken frei zugänglich bleiben und dürfen erst ab 
einer Höhe von 5 m überbaut werden. 

 
14) Anhang ï Besondere Bestimmung BB1 gestrichen: 
Die Besondere Bestimmung ĂBB1ñ bezieht sich auf Gebªude auf dem Areal einer ehemaligen 
Gärtnerei, die bereits abgetragen und aufgelassen wurde. Der Regelungsinhalt ist damit hinfällig 
und kann ersatzlos gestrichen werden. 
Es soll somit, wie nachstehend angeführt, die im Anhang befindliche Besondere Bestimmung BB1 
ersatzlos gestrichen werden: 
BB1: Zulässige Gebäudehöhe für Wohngebäude: Bauklasse II, für Glashäuser: 5 m.  

Erläuterung: Im Grünland-Gärtnerei soll das bestehende Wohngebäude in Bauklasse II 
erhalten werden. Die Glashäuser sind auf eine Gebäudehöhe von 5 m zu beschränken, um 
die Blickbeziehung zur Stadtmauer zu bewahren. 

Die planlich dargestellten Bereiche in denen ĂBB1ñ vermerkt ist sollen aufgehoben und dies am 
Legendenblatt vermerkt werden. 
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15) Anhang - Besondere Bestimmung BB2 gestrichen: 
Die Besondere Bestimmung ĂBB2ñ beinhaltet eine detaillierte Bestimmung bez¿glich der 
anzuwendenden Dachneigung. In der derzeit gültigen BB2 wird eine Dachneigung zw. 42° und 45° 
vorgeschrieben.  
Die genaue Regelung von Dachneigungen hat sich in den letzten Jahren vor allem aus dem 
Blickwinkel von neuen Baumaterialien und Bauformen als nicht mehr zeitgemäß erwiesen. Da die 
Vorschreibung der Dachneigung nicht unter dem Regelungsinhalt von § 56 NÖ BO zu verstehen 
ist, und sich aufgrund der geänderten Anforderungen der Bauformen (Niedrigenergie) eine 
wesentliche Änderung der Grundlagen ergeben hat, soll im Zuge der Adaptierung des 
Verordnungstextes diese Formulierung ersatzlos gestrichen werden.  
Es soll somit, wie nachstehend angeführt, die im Anhang befindliche Besondere Bestimmung BB2 
ersatzlos gestrichen werden: 
BB2: Dachneigung zwischen 42° und 45°. 

Erläuterung: Die einheitlich gestalteten Dachlandschaften der Scheunenreihe entlang der 
Gartenstraße und in der ĂPropsteisiedlungñ sollen in ihrem Erscheinungsbild erhalten 
werden. 

Die planlich dargestellten Bereiche in denen ĂBB2ñ vermerkt ist sollen aufgehoben und dies am 
Legendenblatt vermerkt werden. 
 
16) Anhang ï Besondere Bestimmung BB3 gestrichen: 
Die Besondere Bestimmung ĂBB3ñ beinhaltet eine detaillierte Bestimmung bez¿glich der 
Frontlänge der Hauptgebäude, die aufgrund des optisch bereits überformten Gebäudebestandes 
für die Erhaltung des Ortsbildes nicht mehr zwingend relevant ist. Diese genaue Regelung hat sich 
in den letzten Jahren vor allem aus dem Blickwinkel von neuen Baumaterialien und Bauformen als 
nicht mehr zeitgemäß erwiesen. Daher soll im Zuge der Adaptierung des Verordnungstextes diese 
Formulierung ersatzlos gestrichen werden.  
Es soll somit, wie nachstehend angeführt, die im Anhang befindliche Besondere Bestimmung BB3 
ersatzlos gestrichen werden: 
BB3: Straßenseitig max. Frontlänge der Hauptgebäude 10 m. 

Erlªuterung: Die f¿r die ĂPropsteisiedlungñ typische kurze, straÇenseitige Frontlªnge der 
Hauptgebäude (ca. 8 m) soll erhalten bleiben und darf in Zukunft nur bis zu 2 m 
überschritten werden. 

Die planlich dargestellten Bereiche in denen ĂBB3ñ vermerkt ist sollen aufgehoben und dies am 
Legendenblatt vermerkt werden. 
 
17) Anhang - Besondere Bestimmung BB4 gestrichen: 
Die Besondere Bestimmung ĂBB4ñ beinhaltet eine detaillierte Bestimmung bez¿glich der 
anzuwendenden Dachneigung. In der derzeit gültigen BB4 wird eine Dachneigung zwischen 30° 
und 35° vorgeschrieben.  
Die genaue Regelung von Dachneigungen hat sich in den letzten Jahren vor allem aus dem 
Blickwinkel von neuen Baumaterialien und Bauformen als nicht mehr zeitgemäß erwiesen. Da die 
Vorschreibung der Dachneigung nicht unter dem Regelungsinhalt von § 56 NÖ BO zu verstehen 
ist, und sich aufgrund der geänderten Anforderungen der Bauformen (Niedrigenergie) eine 
wesentliche Änderung der Grundlagen ergeben hat, soll im Zuge der Adaptierung des 
Verordnungstextes diese Formulierung ersatzlos gestrichen werden.  
Es soll somit, wie nachstehend angeführt, die im Anhang befindliche Besondere Bestimmung BB4 
ersatzlos gestrichen werden: 
BB4: Dachneigung zwischen 30° und 35°. 

Erläuterung: Das Ensemble in der Mozartstraße bzw. Fasangasse ist zu bewahren. Daher 
darf die bestehende einheitliche Neigung der Dächer nicht verändert werden. 

Die planlich dargestellten Bereiche in denen ĂBB4ñ vermerkt ist sollen aufgehoben und dies am 
Legendenblatt vermerkt werden. 
 
18) Anhang ï Besondere Bestimmung BB5 gestrichen: 
Die Besondere Bestimmung ĂBB5ñ beinhaltet eine detaillierte Bestimmung bezüglich dem 
Abrücken von der vorderen Baufluchtlinie, die aufgrund des bereits bestehenden bewilligten 
Bestand für die Erhaltung des Ortsbildes nicht mehr zwingend relevant ist. 
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Diese genaue Regelung hat sich in den letzten Jahren vor allem aus dem Blickwinkel von neuen 
Baumaterialien und Bauformen als nicht mehr zeitgemäß erwiesen. Daher soll im Zuge der 
Adaptierung des Verordnungstextes diese Formulierung ersatzlos gestrichen werden.  
Es soll somit, wie nachstehend angeführt, die im Anhang befindliche Besondere Bestimmung BB5 
ersatzlos gestrichen werden: 
BB5: Von der vorderen Baufluchtlinie darf max. 3 m zurückgerückt werden. 

Erläuterung: Dies soll insbesondere in Bereichen mit großen Baulandtiefen ohne 
Anbauverpflichtung an die vordere Baufluchtlinie eine bessere Gestaltung des Ortsbildes 
sicherstellen. 

Die planlich dargestellten Bereiche in denen ĂBB5ñ vermerkt ist sollen aufgehoben und dies am 
Legendenblatt vermerkt werden. 
 
19) Anhang -  Besondere Bestimmung BB6 gestrichen: 
Die Besondere Bestimmung ĂBB6ñ beinhaltet eine detaillierte Bestimmung bez¿glich der 
Anordnung von landwirtschaftlichen Neben- und Betriebsgebäuden, die aufgrund des optisch 
bereits überformten Gebäudebestandes für die Erhaltung des Ortsbildes nicht mehr zwingend 
relevant ist.   
Diese genaue Regelung hat sich in den letzten Jahren vor allem aus dem Blickwinkel von neuen 
Baumaterialien und Bauformen und dem wirtschaftlichen Betriebsablauf der modernen 
landwirtschaftlichen Betriebe als nicht mehr zeitgemäß erwiesen. Daher soll im Zuge der 
Adaptierung des Verordnungstextes diese Formulierung ersatzlos gestrichen werden.  
Es soll somit, wie nachstehend angeführt, die im Anhang befindliche Besondere Bestimmung BB6 
ersatzlos gestrichen werden. 
BB6: Bei der Errichtung landwirtschaftlicher Betriebs- und Nebengebäude im Grünland-

Landwirtschaft darf die Bauklasse I nicht überschritten werden; die vorherrschende 
Hauptfirstrichtung und Dachneigung ist einzuhalten; die Außenhaut der Gebäude soll nach 
Möglichkeit aus Holz bestehen oder mit Holz verkleidet werden. 
Erläuterung: Gilt nur in der KG Rudmanns. Insbesondere an den Hintauswegen in 
Rudmanns bestehen charakteristische Bauformen (Stadeln). Zur Erhaltung des Ortsbildes 
sollen Neubauten in Gebäudehöhe, Dachform und -neigung sowie Fassadengestaltung 
(Material) dem Bestand angeglichen werden. 

Die planlich dargestellten Bereiche in denen ĂBB6ñ vermerkt ist sollen aufgehoben und dies am 
Legendenblatt vermerkt werden. 
 
20) Anhang ï Besondere Bestimmung BB7 gestrichen: 
Die Besondere Bestimmung ĂBB7ñ beinhaltet eine detaillierte Bestimmung bez¿glich der 
anzuwendenden Dachform. In der derzeit gültigen BB7 wird die Anwendung eines Sattel- oder 
Krüppelwalmdach vorgeschrieben.  
Die genaue Regelung von spezifischen Dachformen hat sich in den letzten Jahren vor allem aus 
dem Blickwinkel von neuen Baumaterialien und Bauformen als nicht mehr zeitgemäß erwiesen. Da 
die Vorschreibung der Dachform nicht unter dem Regelungsinhalt von § 56 NÖ BO zu verstehen 
ist, und sich aufgrund der geänderten Anforderungen der Bauformen (Niedrigenergie) eine 
wesentliche Änderung der Grundlagen ergeben hat, soll im Zuge der Adaptierung des 
Verordnungstextes diese Formulierung ersatzlos gestrichen werden.  
Es soll somit, wie nachstehend angeführt, die im Anhang befindliche Besondere Bestimmung BB7 
wird ersatzlos gestrichen. 
BB7: Dachform: nur Sattel- oder Krüppelwalmdächer zulässig. 

Erläuterung zu BB7 und BB8: Die Dachlandschaft ist hier besonders ortsbildprägend und 
soll nicht durch andere Dachformen und -neigungen verändert werden. 

Die planlich dargestellten Bereiche in denen ĂBB7ñ vermerkt ist sollen aufgehoben und dies am 
Legendenblatt vermerkt werden. 
 
21) Anhang ï Besondere Bestimmung BB8 gestrichen: 
Die Besondere Bestimmung ĂBB8ñ beinhaltet eine detaillierte Bestimmung bezüglich der 
anzuwendenden Dachneigung. In der derzeit gültigen BB8 wird eine Dachneigung zwischen 30° 
und 40° vorgeschrieben.  
Die genaue Regelung von Dachneigungen hat sich in den letzten Jahren vor allem aus dem 
Blickwinkel von neuen Baumaterialien und Bauformen als nicht mehr zeitgemäß erwiesen. Da die 
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Vorschreibung der Dachneigung nicht unter dem Regelungsinhalt von § 56 NÖ BO zu verstehen 
ist, und sich aufgrund der geänderten Anforderungen der Bauformen (Niedrigenergie) eine 
wesentliche Änderung der Grundlagen ergeben hat, soll im Zuge der Adaptierung des 
Verordnungstextes diese Formulierung ersatzlos gestrichen werden.  
Es soll somit, wie nachstehend angeführt, die im Anhang befindliche Besondere Bestimmung BB8 
ersatzlos gestrichen werden. 
BB8: Zulässige Dachneigung mind. 30° und max. 40°. 

Erläuterung zu BB7 und BB8: Die Dachlandschaft ist hier besonders ortsbildprägend und 
soll nicht durch andere Dachformen und -neigungen verändert werden. 

Die planlich dargestellten Bereiche in denen ĂBB8ñ vermerkt ist sollen aufgehoben und dies am 
Legendenblatt vermerkt werden. 
 
22) Legendenblatt - Streichung der vorgeschriebenen Hauptfirstrichtung: 
In den Plandarstellungen zum Bebauungsplan sind Bereiche definiert in denen die 
Hauptfirstrichtung von Haupt- bzw. Nebengebäuden vorgeschrieben wird. Die Definition der 
Bereiche wurde auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme und besonders ortsbildprägender 
bestehender Strukturen vorgenommen. 
Die genaue Regelung der Firstrichtung hat sich in den letzten Jahren vor allem aus dem 
Blickwinkel von neuen Baumaterialien und Bauformen als nicht mehr zeitgemäß erwiesen. Da die 
Vorschreibung der Firstrichtung nicht unter dem Regelungsinhalt von § 56 NÖ BO zu verstehen ist, 
und sich aufgrund der geänderten Anforderungen der Bauformen (Niedrigenergie) eine 
wesentliche Änderung der Grundlagen ergeben hat, soll im Zuge der Adaptierung des 
Verordnungstextes diese Formulierung ersatzlos gestrichen werden.  
Es sollen somit die planlich dargestellten Hauptfirstlichtungen aufgehoben und dies am 
Legendenblatt vermerkt werden. 
Änderungsanlass für die Überarbeitung der textlichen Festlegungen des Bebauungsplanes ist eine 
wesentliche Änderung der gesetzlichen Grundlagen sowie eine Vereinfachung der Umsetzbarkeit 
der Bestimmungen und eine Anpassung der Festlegungen an die geänderten 
Rahmenbedingungen im Sinne einer ökonomischen, ökologischen Bebauungsstruktur in der 
Gemeinde. 
Die wesentlichen Ziele der angeführten Änderungspunkte sind die Anpassung und Aktualisierung 
der Bebauungsvorschriften der Verordnung zum Bebauungsplan an geänderte gesetzliche 
Grundlagen der NÖ Bauordnung 1996 LGBl. 8200 i.d.g.F und veränderte technische 
Anforderungen an die Bebauungsplanung.  
Außerdem sollen zusätzliche Bestimmungen gemäß den Vorgaben der NÖ Bauordnung erlassen 
werden, um die Bebauung und Verkehrserschließung in erforderlichem Ausmaß zu regeln. 
Dies soll durch die Überarbeitung und Änderung einzelner Paragraphen sowie die Streichung 
gesetzlich nicht gedeckter Bestimmungen erreicht werden. 
 
Der Stadtrat beantragt, die 77. Änderung des geltenden Bebauungsplanes gemäß dem 
Planentwurf GZ: G10031/B77/13 zu genehmigen und nachstehende 

 

VERORDNUNG 
zu beschließen: 

I.  Bebauungsplan 
Auf Grund des § 73 Abs. 1 und 2 der NÖ Bauordnung 1996 LGBl. 8200 i.d.g.F. wird hiermit der 
Bebauungsplan für die Stadtgemeinde Zwettl-NÖ dahingehend abgeändert (77. Änderung), dass 
der Verordnungstext zum Bebauungsplan geändert und das Legendenblatt (Planblatt Nr. 0) neu 
dargestellt wird. 

II.  Allgemeine Einsichtnahme 
Die in Punkt I. angeführte und vom Büro Dr. Paula, Ingenieurkonsulent für Raumplanung und 
Raumordnung, unter Zl. G10031/B77/13 verfasste Plandarstellung, welche mit einem Hinweis auf 
diese Verordnung versehen ist, liegt im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur allgemeinen 
Einsicht auf. 

III.  Änderung Bebauungsvorschriften 
 
§ 3 Gestaltung der Bauwerke wird wie folgt abgeändert: 
Der Absatz (1) wird wie folgt abgeändert: 
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Ă(1) In den Schutzzonen hat bei Neu-, Zu- und Umbauten eine harmonische Einordnung in das 
gesamte schutzwürdige Ensemble zu erfolgen, insbesondere in Bezug auf die Bau- und Dachform 
und die Firstsilhouette, die Gebäudehöhe sowie die Gestaltung der Fassa-den und Dächer 
(Material- und Farbauswahl).ñ 
Ă(1) In den Schutzzonen sind Neu- und Zubauten von Gebäuden so zu gestalten, dass sie in einem 
ausgewogenen Verhältnis mit der Struktur und der Gestaltungscharakteristik bestehender 
Bauwerke im Bezugsbereich stehen. Dabei ist insbesondere auf folgende Kriterien Bedacht zu 
nehmen: 

- Struktur 
- Baukörperausformung 
- Dachgestaltung 
- Fassadengestaltung 
- Material- und Farbgestaltung.ñ 

 

Der Absatz (2) wird wie folgt geändert: 
Ă(2) In den erhaltenswürdigen erhaltungswürdigen Altortgebieten sind Neu-, Zu- und Umbauten 
harmonisch an den Charakter Ortsbildcharakter der bestehenden erhaltenswürdigen 
erhaltungswürdigen Bebauung anzupassen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Proportion 
der Gebäude sowie deren Stellung und Gliederung an der Straßen- bzw. Baufluchtlinie. Das 
Dachdeckungsmaterial hat sich in Struktur und Farbgebung dem umgebenden erhaltenswürdigen 
Bestand anzupassen.ñ 
 

Der Absatz (3) wird ersatzlos gestrichen: 
Ă(3) Die Errichtung von Holzblockhªusern in alpinem Baustil ist  unzulªssig.ñ 
 
§ 4 Anordnung der Bauwerke wird wie folgt abgeändert: 
Der Absatz (1) bleibt unverändert. 
Der Absatz (2) wird wie folgt geändert: 
Ă(2) Im Bauland-Agrargebiet sowie in erhaltenswürdigen erhaltungswürdigen Altortgebieten dürfen 
in Gebieten mit der Bebauungsweise Ăgeschlossen erscheinende Anordnungñ landwirtschaftliche 
Betriebs- und Nebengebäude, die nicht an oder gegen die Straßenfluchtlinie liegen, eine 
Gebäudehöhe von bis zu 10 m aufweisen, wenn dadurch das Ortsbild nicht gestört wird. Ihre 
Anordnung auf dem Grundstück darf frei gewählt werden.ñ 
Der Absatz (3) wird ersatzlos gestrichen. 
Ă(3) Im Bauland-Wohngebiet ist die Errichtung von Nebengebäuden, ausgenommen Garagen, nur 
bis zu einer überbauten Fläche von max. 25m² und einer Gebäudehöhe von max. 3,0 m zulässig. 
Ihre Errichtung im seitlichen Bauwich ist bei offener Bebauungsweise unzulªssig.ñ 
 

§ 5 Einfriedungen wird wie folgt abgeändert: 
Der Absatz (1) wird wie folgt abgeändert: 
Ă(1) Einfriedungen an bzw. gegen das ¥ffentliche Gut sind, ausgenommen Einfriedungs-mauern 
bei der geschlossenen Bebauungsweise, in Form einfacher Stab- und Maschen-gitter aus Holz 
oder Metall auszuführen. Pfeiler sind einfärbig in Beton bzw. Mauerwerk oder Naturstein bzw. 
naturªhnlichem Kunststein herzustellen.ñ 
Ă(1) Einfriedungen und Hecken an bzw. gegen das ºffentliche Gut dürfen in Höhe und Gestaltung 
das Ortsbild nicht stºren.ñ 
 

§ 6 Abstellanlagen wird wie folgt abgeändert: 
Der Absatz (1) wird ersatzlos gestrichen. 
Ă(1) Garagen, die an einer gemeinsamen Grundst¿cksgrenze liegen, m¿ssen grundsªtzlich gleiche 
Traufenhöhe, Dachform und -neigung aufweisen.ñ 
Der Absatz (2) wird in Absatz (1) umbenannt und wie folgt geändert. 
Ă(2) (1) Bei neuen Bauplätzen Im im neu zu erschließenden Bauland-Wohngebiet und Bauland-
Agrargebiet muss in der offenen, einseitig offenen, gekuppelten oder freien Anordnung einer der 
gemäß § 63 NÖ Bauordnung 1996 anzuordnenden Stellplätze bzw. der Garagenvorplatz mind. 5 
m tief sein und darf gegen das Öffentliche Gut hin nicht eingefriedet werden, ausgenommen durch 
automatische Tore mit Fernbedienung.ñ 
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Es wird ein neuer Absatz (2) eingefügt, der wie folgt lautet: 
(2) Die Mindestanzahl der in § 63 NÖ Bauordnung 1996 bzw. § 155 NÖ Bautechnikverordnung 
1997 vorgeschriebenen Pflichtstellplätze für Wohnungen muss im Bauland-Wohngebiet und 
Bauland-Agrargebiet um den Faktor 1,5 über den dort festgelegten Werten liegen. Ergibt dieser 
Wert keine runde Zahl, so ist auf die nächsthöhere ganze Zahl aufzurunden.  
 
§ 7 Freiflächen und Gelände wird wie folgt abgeändert: 
Der Absatz (1) wird wie folgt geändert: 
Ă(1) Die in der Plandarstellung ausgewiesenen festgelegten Freiflächen sind gärtnerisch 
auszugestalten bzw. gelten die in der Plandarstellung und im Anhang näher festgelegten 
Bestimmungen (Bezeichnung: F 1, F 2 etc.) f¿r ihre Ausgestaltung.ñ 
 

§ 8 Sonstige Bestimmungen wird wie folgt abgeändert: 
Der Absatz (1) wird wie folgt geändert: 
Ă(1) Die Errichtung von Parabolantennen darf nur so erfolgen, daß der Gebäudefirst nicht überragt 
wird und jede Störung für das Ortsbild ausgeschlossen ist. Ihre Farbgebung hat sich dem 
Hintergrund anzupassen. Die Parabolantennen dürfen straßenseitig einen Durchmesser von max. 
50 cm aufweisen. In Schutzzonen ist ihre die Anordnung von Parabolantennen im Vorgarten bzw. 
an den straßenseitigen Fassaden und Dächern von Gebäuden unzulässig bzw. hat diese bei 
unumgªnglicher technischer Notwendigkeit so unauffªllig wie mºglich zu erfolgen.ñ 
Der Absatz (2) bleibt unverändert. 
 

§ 9 Bebauungsbestimmungen für das Grünland wird ersatzlos gestrichen: 
ĂÄ 9 Bebauungsbestimmungen f¿r das Gr¿nland 
(1) Die Bestimmungen der §§ 3, 4, 5, 6 und 8 gelten sinngemäß auch für Neu- und Zu-bauten im 
Gr¿nland sowie f¿r erhaltenswerte Bauwerke im Gr¿nland (ĂGebñ).ñ 
 
§ 10 Besondere Bestimmungen wird in § 9 umbenannt: 
Ă§ 10 Ä 9 ĂBesondere Bestimmungenñ 
(1) Für bestimmte und in der Plandarstellung besonders bezeichnete Teilgebiete gelten zusätzlich 
ĂBesondere Bestimmungenñ (BB 1, BB 2 etc.). Diese im Anhang und in der Plandarstellung nªher 
ausgef¿hrten ĂBesonderen Bestimmungenñ sind Bestandteil dieser Verordnung und im Sinne des § 
69 Abs. 2 der N¥ Bauordnung 1996 einzuhalten.ñ 
 
§ 11 Schlußbestimmungen wird in § 10 Schlussbestimmungen umbenannt: 
Ă§ 11 § 10 Schlussbestimmung 
(1) Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen 
Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 
(2) Zugleich werden alle anderen dieser Verordnung widersprechenden Bebauungsvorschriften 
auÇer Kraft gesetzt.ñ 
 
Der Anhang zur Verordnung des Gemeinderates wird wie folgt geändert: 
Der Titel wird wie folgt geändert: 
ĂBebauungsplan Stadtgemeinde Zwettl  
Anhang zur Verordnung des Gemeinderates vom: ...................ñ 
Die Bestimmungen ¿ber die Ausgestaltung von ĂFreiflªchenñ gemªÇ Ä 7 werden wie folgt geändert: 
ĂBestimmungen ¿ber die Ausgestaltung von ĂFreiflªchenñ gemªÇ Ä 7:  
F1:  Erhaltung der stadt- und ortsbildprägenden Freiflächen. Bepflanzung nur mit 

standortgerechten, heimischen Arten.  
Erläuterung: Das gebietsspezifische Erscheinungsbild soll erhalten bleiben. 

F2: Erhaltung der uferbegleitenden Vegetation und Freihalten von Bebauung. 
Erläuterung: Die bestehende Bachbepflanzung soll erhalten bleiben und den naturnahen 
Charakter des Fließgewässers betonen.  

F3: Freihalten von Sichtbeziehungen. 
Erläuterung: Aus Verkehrsrücksichten ist die Freifläche zur Sicherstellung der 
Sichtverhältnisse von jeder höherwüchsigen Bepflanzung freizuhalten (max. 80 cm 60 cm 
hoch). 

F4: Einbautentrasse von Bebauung freihalten; Überbauung ab einer Höhe von 5,0 m zulässig. 
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Erläuterung: Die in der Freifläche verlaufenden Einbauten sollen zur Vermeidung 
unzumutbarer Belästigungen zu Wartungszwecken frei zugänglich bleiben und dürfen erst ab 
einer Höhe von 5 m ¿berbaut werden.ñ 

 
Die Definitionen der ĂBesonderen Bestimmungenñ gemªÇ Ä 10 werden wie folgt geändert: 
ĂĂBesondere Bestimmungenñ gemªÇ § 10 § 9: 
BB1: Zulässige Gebäudehöhe für Wohngebäude: Bauklasse II, für Glashäuser: 5 m.  

Erläuterung: Im Grünland-Gärtnerei soll das bestehende Wohngebäude in Bauklasse II 
erhalten werden. Die Glashäuser sind auf eine Gebäudehöhe von 5 m zu beschränken, um 
die Blickbeziehung zur Stadtmauer zu bewahren. 

BB2: Dachneigung zwischen 42° und 45°. 
 Erläuterung: Die einheitlich gestalteten Dachlandschaften der Scheunenreihe entlang der 

Gartenstraße und in der ĂPropsteisiedlungñ sollen in ihrem Erscheinungsbild erhalten 
werden. 

BB3: Straßenseitig max. Frontlänge der Hauptgebäude 10 m. 
 Erlªuterung: Die f¿r die ĂPropsteisiedlungñ typische kurze, straÇenseitige Frontlªnge der 

Hauptgebäude (ca. 8 m) soll erhalten bleiben und darf in Zukunft nur bis zu 2 m 
überschritten werden. 

BB4: Dachneigung zwischen 30° und 35°. 
 Erläuterung: Das Ensemble in der Mozartstraße bzw. Fasangasse ist zu bewahren. Daher 

darf die bestehende einheitliche Neigung der Dächer nicht verändert werden. 
BB5: Von der vorderen Baufluchtlinie darf max. 3 m zurückgerückt werden. 

Erläuterung: Dies soll insbesondere in Bereichen mit großen Baulandtiefen ohne 
Anbauverpflichtung an die vordere Baufluchtlinie eine bessere Gestaltung des Ortsbildes 
sicherstellenbei erstmaliger Bauführung.  

BB6: Bei der Errichtung landwirtschaftlicher Betriebs- und Nebengebäude im Grünland-
Landwirtschaft darf die Bauklasse I nicht überschritten werden; die vorherrschende 
Hauptfirstrichtung und Dachneigung ist einzuhalten; die Außenhaut der Gebäude soll nach 
Möglichkeit aus Holz bestehen oder mit Holz verkleidet werden. 

 Erläuterung: Gilt nur in der KG Rudmanns. Insbesondere an den Hintauswegen in 
Rudmanns bestehen charakteristische Bauformen (Stadeln). Zur Erhaltung des Ortsbildes 
sollen Neubauten in Gebäudehöhe, Dachform und -neigung sowie Fassadengestaltung 
(Material) dem Bestand angeglichen werden. 

BB7: Dachform: nur Sattel- oder Krüppelwalmdächer zulässig. 
BB8: Zulässige Dachneigung mind. 30° und max. 40°. 
 Erläuterung zu BB7 und BB8: Die Dachlandschaft ist hier besonders ortsbildprägend und 

soll nicht durch andere Dachformen und -neigungen verändert werden. 
BB9: Geländebedingt gilt für Gebäude, die an oder gegen die Straßenfluchtlinie bzw. auf dem 

Niveau der Verkehrsfläche errichtet werden, die Bauklasse I, II für Gebäude, die hinter der 
Straßenfluchtlinie bzw. über dem Niveau der Verkehrsfläche errichtet werden, die 
Bauklasse I. 
Erläuterung: Die ortsbildprägenden Geländestufen ermöglichen die wahlweise Festlegung 
der Bauklasse I oder II. Allerdings bleibt das Ortsbild nur dann gewahrt, wenn bei 
Bauführungen an der Straßenfluchtlinie die Bauklasse II ausgenützt und zugleich auf der 
Gelªndestufe eine hºhenmªÇige Beschrªnkung vorgenommen wird.ñ 

 

IV.  Schlussbestimmungen 
 

(1) Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem, auf den Ablauf der zweiwöchigen 
Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 
(2) Zugleich werden alle anderen dieser Verordnung widersprechenden Bebauungsvorschriften 
außer Kraft gesetzt. 
 
Der Antrag des Stadtrates wird bei sieben Gegenstimmen (SPÖ, GRÜNE) mehrheitlich genehmigt. 
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6. KG Jagenbach, Kleinotten, Mayerhöfen, Niederglobnitz, Oberhof, Syrafeld und Stift 
Zwettl HQ100 / HQ30 Gefahrenzonen; Bausperre für betroffene, unbebaute 
Baulandbereiche (Zl. 031-2) 

 
Im Gemeindegebiet von Zwettl-NÖ bestehen im Nahbereich bzw. im Bereich der Siedlungsgebiete 
und Ortsbereiche teilweise Überflutungsgebiete und Gefahrenzonen.  
Vom Büro Dr. Paula ZT-GmbH wurden auf Grundlage der vorliegenden Daten der Abteilung 
Wasserwirtschaft des Amtes der NÖ Landesregierung zu den HQ100 und HQ30 
Hochwasseranschlagslinien und der Festlegung des Gefahrenzonenplanes des forsttechnischen 
Dienstes der Wildbach- und Lawinenverbauung des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, die betroffenen Ortsbereiche ermittelt und mit den 
Ortsvertretungen ortsspezifische Abstimmungsbesprechungen durchgeführt.  
Entsprechend den Bestimmungen des niederösterreichischen Raumordnungsgesetzes (§ 23  Abs. 
2 lit. b) NÖ Raumordnungsgesetz 1976) sind in diesen Bereichen bestehende, unbebaute 
Baulandbereiche entweder in Grünland rückzuzwidmen oder bis zur Beseitigung der Gefährdung 
mit einer Bausperre zu versehen. 
Die Bausperre verfolgt den Zweck, neue Bauvorhaben im Bereich unbebauter Baulandgrundstücke 
im Hochwasserbereich (HQ 100) oder im Bereich von Gefahrenzonen (gemäß Wildbach- und 
Lawinenverbauung) außerhalb des geschlossenen Ortsgebietes nicht zu bewilligen und somit vor 
potentiellen Schäden zu schützen (§ 15 Abs. 3 Z. 1 und 3; und Abs. 4). 
Die Bausperre ist unbefristet und kann nach der Beseitigung der Hochwassergefahr aufgehoben 
werden. 
Der Stadtrat beantragt, die Bausperre zu genehmigen und nachstehende 

 
VERORDNUNG 

zu beschließen:  

§ 1  Geltungsbereich 
Gemäß § 23  Abs. 2 lit. b) NÖ Raumordnungsgesetz 1976, LGBl. 8000 i.d.g.F., wird im Bereich der 
folgenden unbebauten Baulandgrundstücke bzw. -grundstücksteile (DKM 2010) innerhalb der 
Gefahrenzonen (Gefahrenzonenplan Zwettl, Gebietsbauleitung Wien und nördliches 
Niederösterreich vom 22.1.2008) oder HQ 100 Bereiche (Hochwasseranschlagslinien, Amt der NÖ 
LREG ï NÖGIS vom 10.9.2008) und außerhalb des geschlossenen Ortsgebietes eine Bausperre 
erlassen: 
 

KG Jagenbach:  Grundstücke Nr. 1438/2, 2721, 2722 

KG Kleinotten:  Grundstücke Nr. 23, 24, 134, Teilgrundstück Nr. 22/5 

KG Mayerhöfen:  Teilgrundstück Nr. 7/2 (Baulandbereich) 

KG Niederglobnitz:  Teilgrundstück Nr. 868 

KG Oberhof:  Grundstücke Nr. 226/2, 625/2, 779, 754/2,  
Teilgrundstück Nr. 754/1 (Baulandbereich) 

KG Syrafeld:  Grundstücke Nr. 17, .12/1, .12/2,  
Teilgrundstück Nr. 18/1 (Baulandbereich) 

KG Zwettl Stift:  Grundstücke Nr. 22, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 42, 43, .7, 468/4, 
Teilgrundstücke Nr. 67, 70/1, 450/2 und 468/1 (Baulandbereich) 

Die betroffenen Grundstücke bzw. Grundstücksteile (DKM 2010) sind den beiliegenden 
Plandarstellungen, die einen wesentlichen Bestandteil dieser Verordnung darstellen, zu 
entnehmen. 

§ 2  Ziel 
Die Bausperre verfolgt den Zweck, neue Bauvorhaben im Bereich unbebauter Baulandgrundstücke 
im Hochwasserbereich (HQ 100) oder im Bereich von Gefahrenzonen (gemäß Wildbach- und 
Lawinenverbauung) außerhalb des geschlossenen Ortsgebietes nicht zu bewilligen und somit vor 
potentiellen Schäden zu schützen (§ 15 Abs. 3 Z. 1 und 3; und Abs. 4). 
Die Bausperre ist unbefristet und kann nach der Beseitigung der Hochwassergefahr aufgehoben 
werden.  
 



Protokoll  Seite 23 
Sitzung des Gemeinderates 1. Oktober 2013 

§ 3  Rechtskraft 
Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 
 

Einstimmig genehmigt. 
 

 
7. KG Rudmanns, KG Stift Zwettl; Digitale Neudarstellung des Bebauungsplanes (76. 

Änderung) (Zl. 031-2) 
 
Die 76. Änderung des geltenden Bebauungsplanes lag in der Zeit vom 23. Juli bis 3. September 
2013 zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 
Während der öffentlichen Auflage zur 76. Änderung des Bebauungsplanes wurde keine schriftliche 
Stellungnahme eingebracht.  
In der Stadtgemeinde Zwettl stehen analoge Bebauungspläne für einzelne Katastralgemeinden in 
Rechtskraft. Im Zuge einzelner Änderungsverfahren sollen die nach Katastralgemeinden 
getrennten Bebauungspläne nun schrittweise digitalisiert und somit an den digitalen 
Flächenwidmungsplan angepasst werden.  
Die Stadtgemeinde Zwettl verfügt in der Katastralgemeinde Rudmanns über einen digitalen 
Flächenwidmungsplan. Im Rahmen der 76. Änderung des Bebauungsplanes soll nun, in 
Anpassung an den rechtskräftigen Flächenwidmungsplan, der Bebauungsplan neu digital 
dargestellt werden. Der gesamte Bebauungsplan wird daher zur Auflage gebracht. 
Gleichzeitig erfolgt eine Änderung des Flächenwidmungsplanes in der Katastralgemeinde (272. 
Änderung) die bereits  in die Neudarstellung des Bebauungsplanes eingearbeitet wird. Der digitale 
Flächenwidmungsplan wurde auf Basis der DKM 2007 erstellt und auf die DKM 2009 angepasst. 
Die gegenständliche Neudarstellung des Bebauungsplanes wird im Sinne der Plankonformität auf 
derselben Plangrundlage wie der Flächenwidmungsplan dargestellt.  
Für das Ortsgebiet von Rudmanns (inklusive Stift Zwettl Waldrandsiedlung) wurde eine Prüfung 
der wesentlichen Festlegungen auf Basis der aktuell vorliegenden DKM aus dem Jahr 2012 
vorgenommen. Dabei wurden keine wesentlichen Änderungen im Ortsbereich gefunden, die den 
Bedarf einer Änderung der Festlegungen ergeben.  
Parallel zur digitalen Neudarstellung des Bebauungsplanes Rudmanns wird außerdem im Zuge 
der 77. Änderung des Bebauungsplanes der Verordnungstext des Bebauungsplanes inhaltlich 
überarbeitet und das zugehörige Legendenblatt neu dargestellt. In Anpassung an die inhaltliche 
Überarbeitung der Stammverordnung des Bebauungsplanes werden gleichzeitig einige 
Festlegungen des Bebauungsplanes, die bei der Überarbeitung der Stammverordnung gestrichen 
wurden, aus der Plandarstellung des Bebauungsplanes entfernt. Bezüglich der detaillierten 
Erläuterung der Änderungen wird auf das Änderungsverfahren der 77. Änderung des Bebauungs-
planes verwiesen. 
1. Digitale Neudarstellung, Grundlagenforschung: 
Die derzeitige Darstellung des Bebauungsplanes beruht auf der Grundlage eines 
Vermessungsplanes aus dem Jahr 1994, wurde 1996 beschlossen und im Rahmen mehrerer 
Änderungen des Bebauungsplanes abgeändert. 
Die gegenständliche Neudarstellung des Bebauungsplanes (76. Änderung) wird auch aufgrund der 
geänderten Flächenwidmung und aufgrund der geänderten Planungsgrundlage zur Herstellung der 
Plankonformität notwendig. Einerseits sind geringfügige Anpassungen an die geänderte 
Plangrundlage erforderlich, andererseits müssen die Inhalte der neuen Flächenwidmung im 
Bebauungsplan kenntlich gemacht und der Inhalt des Bebauungsplanes angepasst werden. 
Gegenstand der vorliegenden Änderung ist die inhaltliche Überführung des rechtsgültigen 
Bebauungsplanes der Katastralgemeinde Rudmanns, Zwettl Stift (Waldrandsiedlung) in digitale 
Form mit folgenden Inhalten: 

¶ Allgemeine Berichtigungen  

o Fachlich-inhaltliche Anpassung an die digitale Neudarstellung bzw. Korrektur entsprechend 

der aktuellen Digitale Katastermappe (DKM) bzw. Grundstückdatenbank (GDB) unter 

teilweiser Berücksichtigung des Naturstandes (Bsp.: Weg- und Grüngürtelverläufe, 

Orthofoto etc.). 

o Inhaltliche Adaptierung an aktuelle Bestimmungen des NÖROG i.d.g.F. (z.B. 

Planzeichenverordnung). 
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¶ Anpassungen/Kenntlichmachungen und Berichtigungen  

o Einarbeitung/Kenntlichmachung der inhaltlichen Änderung der digitalen Neudarstellung der 

Flächenwidmungen. 

o Einarbeitung der Änderungen der 77. Änderungen des Bebauungsplanes. 

¶ Änderungen in Anpassung an die geänderte Flächenwidmung 

o Anpassung der Bebauungsplanfestlegungen an die digitale Neudarstellung 221. und 246. 

Änderung der Flächenwidmung. 

o Anpassung der Bebauungsplanfestlegungen an die 272. Änderung der Flächenwidmung. 

¶ Fachlich inhaltliche Änderungspunkte 

o Änderung von Baufluchtlinien 

o Inhaltliche Änderung von Festlegungen des Bebauungsplanes 

o Vereinheitlichung von Festlegungen des Bebauungsplanes 

 
Bei der vorliegenden Änderung handelt es sich um eine digitale Neudarstellung des gültigen 
Bebauungsplanes, sowie eine Abstimmung der derzeitigen Flächenwidmung und 
Bebauungsplanung auf die digitale Katastermappe (DKM 2007) unter Mitberücksichtigung der 
angeführten Berichtigungen und Änderungspunkte. 
Es handelt sich dabei nicht um eine gemeindeübergreifende fachlich-inhaltliche Überarbeitung des 
Bebauungsplanes, sondern um eine Neudarstellung des gültigen Bebauungsplanes, sowie eine 
Abstimmung der derzeitigen Flächenwidmung auf die digitale Katastermappe unter 
Mitberücksichtigung der angeführten Berichtigungen und Änderungspunkte. 
 
Somit ergeben sich bei der Planerstellung sowohl die Notwendigkeit zu allgemeinen 
Berichtigungen, Anpassungen/Kenntlichmachungen und Berichtigungen unter Berücksichtigung 
der geänderten Flächenwidmung, als auch zu dokumentationswürdigen Änderungspunkte bzw. 
inhaltlichen Änderungen: 

1. Die weitaus größte Zahl an Änderungen resultiert aus dem neuen Rechtsstand der 

Grundgrenzen und Benützungsabschnitte. Durch die Anpassung der Flächenwidmung und der 

Inhalte des Bebauungsplanes an die geänderten Grundgrenzen ergeben sich keine 

rechtlichen und inhaltlichen Änderungen des Bebauungsplanes. Eine Auseinandersetzung im 

Rahmen des vorliegenden Erläuterungsberichtes mit diesen - fachlich unbedeutenden - 

geringfügigen Anpassungen erscheint nicht erforderlich. 

2. Zusätzlich ergaben sich aus der Neudarstellung jedoch auch Berichtigungen, bei denen eine 

Detailprüfung ergab, dass hier eine Dokumentation der Änderung notwendig erscheint. 

Obwohl es sich auch hier vergleichsweise um geringfügige Berichtigungen und Anpassungen 

an die geänderte Flächenwidmung handelt, soll durch deren Dokumentation die gebotene 

Transparenz für die öffentliche Einsichtnahme und die behördliche Entscheidungsfindung 

sichergestellt werden (ĂAnpassungen/Kenntlichmachungen und Berichtigungenñ). 

3. Weiters werden im Zuge der digitalen Überführung des Bebauungsplanes inhaltlich 

notwendige Änderungspunkte, die von der Stadtgemeinde Zwettl im letzten Jahr gesammelt 

wurden, aufgegriffen und im Zuge dieses Änderungsverfahrens entsprechend geändert 

(Ă nderungspunkte in Anpassung an die geªnderte Flªchenwidmungñ und ĂFachlich-inhaltliche 

 nderungspunkteñ). 

 
2. Allgemeine Berichtigungen: 
Das Planlayout und der Blattschnitt werden im Zuge der digitalen Neudarstellung im Sinne der 
Planzeichenverordnung vereinheitlicht und neu festgelegt. Der Blattschnitt und der 
Gültigkeitsbereich des Bebauungsplanes werden dabei so gewählt, dass das gesamte Gebiet des 
rechtsgültigen Bebauungsplanes der KG Rudmanns, KG Zwettl Stift (Waldrandsiedlung) durch die 
Planblätter abgedeckt ist. Die Bezeichnungen werden an die aktuelle Planzeichenverordnung 
angepasst. Die Legende wurde auf dem Planblatt 0 dargestellt und wird im Zuge des parallel 
laufenden Änderungsverfahrens zum Verordnungstext (77. Änderung) neudargestellt. 
 
 



Protokoll  Seite 25 
Sitzung des Gemeinderates 1. Oktober 2013 

DKM 2007/2009: 
Der rechtskräftige Flächenwidmungsplan wurde im Zuge der digitalen Neudarstellung auf die 
Rechtsgrenzen und Benutzungsabschnitte der DKM 2007 übertragen und an die DKM 2009 
angepasst. Zur Sicherung der Plankonformität zwischen Flächenwidmungsplan und 
Bebauungsplan werden die Inhalte des Bebauungsplanes an diese Abgrenzungen angepasst. 
Weiters wird der neue Flächenwidmungsplan im Bebauungsplan im Sinne einer Kenntlichmachung 
dargestellt.  
Für das Ortsgebiet von Rudmanns (inkl. Waldrandsiedlung) wurde eine Prüfung der wesentlichen 
Festlegungen auf Basis der aktuell vorliegenden DKM aus dem Jahr 2012 vorgenommen. Dabei 
wurden keine wesentlichen Änderungen im Ortsbereich gefunden, die den Bedarf einer Änderung 
der Festlegungen ergeben.  
Anpassung Flächenwidmung an rechtlichen Rahmenbedingungen des NÖ ROG: 
Im Zuge der Neudarstellung des Flächenwidmungsplanes wurden in Anpassung an die geänderten 
rechtlichen Grundlagen des NÖ Raumordnungsgesetzes Berichtigungen von 
Widmungsbezeichnungen und Festlegungen (Grünland Land- und Forstwirtschaft, Bauland 
Sondergebiet mit Nutzungsbezeichnungen, Grünland Grüngürtel mit Nutzungsbezeichnungen, 
Anführen von Wohndichteklassen, Festlegung der Widmung Grünland Gewässer, öffentliche 
Verkehrsflächen lt. DKM ...) vorgenommen, die nun zur Sicherung der Plankonformität im 
Bebauungsplan übernommen werden. 
Verkehrsflächen, Straßenfluchtlinien: 
In der DKM ausgewiesene Verkehrsflächen wurden bei der digitalen Neudarstellung der 
Flächenwidmung im Sinne der Planzeichenverordnung entsprechend ihrer öffentlichen Funktion 
bzw. Nutzung als öffentliche Verkehrsfläche festgelegt. Straßenbreiten und deren Verlauf in den 
Ortsbereichen wurden aus der DKM bzw. dem rechtsgültigen Bebauungsplan übernommen, 
kontrolliert und bei Bedarf ergänzt bzw. berichtigt. 
Kenntlichmachungen: 
Die Kenntlichmachungen wurden generell entsprechend den Kenntlichmachungen in der 
Neudarstellung des Flächenwidmungsplanes übernommen. 
 
3. Anpassungen/Kenntlichmachungen und Berichtigungen: 

a) Anpassungen der Plandarstellung an inhaltliche Änderungen der Flächenwidmung die keine 
inhaltliche Änderung des Bebauungsplanes ergeben: 

Im Zuge der 221., 246. und 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes wurde die 
Flächenwidmung geändert. Die geänderten Inhalte des Flächenwidmungsplanes werden in der 
digitalen Neudarstellung des Bebauungsplanes kenntlich gemacht. Dabei handelt es sich zum 
Beispiel um geªnderte Zusatzbezeichnungen die  nderung von ĂGr¿nland Gr¿ng¿rtelñ in 
ĂGr¿nland Freihalteflªcheñ und dergleichen. 
Bei der gegenständlichen Änderung der Plandarstellung handelt es sich ausschließlich um eine 
Aktualisierung der planlichen Darstellung des Bebauungsplanes im Bezug auf die Änderung der 
Flächenwidmung zur Herstellung der Plankonformität.  
Durch die Anpassung der Flächenwidmung und der Inhalte des Bebauungsplanes an die 
geänderte Flächenwidmung ergeben sich keine rechtlichen und inhaltlichen Änderungen des 
Bebauungsplanes. Eine Auseinandersetzung im Rahmen des vorliegenden Erläuterungsberichtes 
mit diesen - fachlich unbedeutenden - geringfügigen Anpassungen erscheint nicht erforderlich. 
 

b) Anpassungen der Plandarstellung an die 77. Änderung des Bebauungsplanes: 
Im Zuge der 77. Änderung des Bebauungsplanes wird in einem parallel verlaufenden Verfahren 
der Verordnungstext zum Bebauungsplan der Stadtgemeinde Zwettl überarbeitet. Dies hat auf die 
Plandarstellung des Bebauungsplanes in Rudmanns dahingehend Auswirkungen, dass einige 
Festlegungen aus der Stammverordnung gestrichen werden und diese Inhalte daher in der 
Plandarstellung des neudargestellten Bebauungsplan Rudmanns, Stift Zwettl (Waldrandsiedlung) 
nicht mehr aufscheinen. 
Dementsprechend werden folgende Inhalte im Bebauungsplan nicht mehr dargestellt: 

Besondere 
Bestimmung 

BB4, BB7, BB8, BB5, BB6 Im Zuge der 77. Änderung 
ersatzlos gestrichen 

Hauptfirstrichtung  Im Zuge der 77. Änderung 
ersatzlos gestrichen 
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Bei der gegenständlichen Änderung der Plandarstellung handelt es sich ausschließlich um eine 
Aktualisierung der planlichen Darstellung des Bebauungsplanes im Bezug auf die Änderung des 
Verordnungstextes. 
 
4. Änderungspunkte als Anpassung an die geänderte Flächenwidmung: 
Folgende Berichtigungen und geringfügige Anpassungen resultieren aus der geänderten 
Flächenwidmung und stellen eine dokumentationswürdige Änderung der Planungsgrundlagen und 
eine damit verbundene (formal maßgebliche) Änderung gegenüber dem bisher gültigen 
Bebauungsplan dar. Die gegenständlichen Anpassungen ergeben sich ausschließlich aufgrund der 
Änderung der Flächenwidmung und den dadurch entstehenden Adaptierungsbedarf bzw. Bedarf 
an Festlegungen im Bebauungsplan.  

a) Anpassung an die inhaltlichen Änderungen der digitalen Neudarstellung des 
Flächenwidmungsplanes (221. bzw. 246. Änderung FWP): 

Nr. 
Abänderung und Erstreckung der Bebauungsbestimmungen BS (221. bzw. 246. 
Änderung FWP)  

1 Grundstück Nr. 858/2, KG Rudmanns  

 

Grundlagenforschung 

Der gegenständliche Änderungsbereich befindet sich am südlichen Siedlungsrand an 
der LB 38. Im Zuge der 221. bzw. 246. Änderung des Flächenwidmungsplanes wurde 
hier eine geringfügige Baulandarrondierung (BS), sowie die Widmung einer Grünfläche 
als Grünland Lagerplatz (Gpl) vorgenommen. Zusätzlich wurde eine Fläche als 
Grüngürtel Trenngrün (Ggü) bezüglich dieser Änderungen festgelegt. Weiters wurde der 
als Zufahrt genutzte Bereich entlang der Bundesstraße von BS-Gastgewerbe in eine 
öffentliche Verkehrsfläche (Vö) umgewidmet. 
Für den gegenständlichen Änderungspunkt stellt die 221. bzw. 246. Änderung (digitale 
Neudarstellung) des Flächenwidmungsplanes den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 
NÖ Bauordnung 1996) dar, die eine Änderung der Kenntlichmachungen und daraus 
resultierend eine Anpassung der Bebauungsbestimmungen notwendig macht. Zur 
Herstellung der Plankonformität werden entsprechend der geänderten Flächenwidmung 
die Bebauungsbestimmungen an die neuen Grenzen des Bauland Sondergebietes 
angepasst, dabei ändern sich die bereits festgelegten Bebauungsbestimmungen 
grundsätzlich nicht. Die Seitliche Baufluchtlinie wird nach Norden bis zur neuen Grenze 
des Bauland Sondergebietes verlängert. 



Protokoll  Seite 27 
Sitzung des Gemeinderates 1. Oktober 2013 

Änderungsanlass 

Für die gegenständliche Änderung stellt die 221. bzw. 246. Änderung (digitale 
Neudarstellung) des Flächenwidmungsplanes den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 
NÖ Bauordnung 1996) dar, die eine Anpassung der Bebauungsbestimmungen 
notwendig macht. Zur Herstellung der Plankonformität werden entsprechend der 
geänderten Flächenwidmung die Bebauungsbestimmungen für das Bauland 
Sondergebiet angepasst bzw. erstreckt. 

Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist ausschließlich die Anpassung 
des Bebauungsplans an den geänderten Flächenwidmungsplan, es wird daher in 
diesem Sinne auf die im Rahmen der 221. bzw. 246. Änderung des 
Flächenwidmungsplanes dargestellten Ziele verwiesen. 

Maßnahme 

Die Straßenfluchtlinie wird an der Grundstücksgrenze des Grundstückes Nr. 858/2 KG 
Rudmanns festgelegt. 

 

Nr. Abänderung der Straßenfluchtlinie (221. bzw. 246. Änderung FWP)  

2 Grundstück Nr. 1089, KG Rudmanns  

 

Grundlagenforschung 

Der gegenständliche Änderungspunkt befindet sich im Bereich des Feuerwehrhauses 
von Rudmanns. Im Zuge der 221. bzw. 246. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
wurde hier eine geringfügige Fläche, welche als Bauland Agrargebiet gewidmet war, als 
öffentlicher Verkehrsfläche festgelegt. 
Für den gegenständlichen Änderungspunkt stellt die 221. bzw. 246. Änderung (digitale 
Neudarstellung) des Flächenwidmungsplanes den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 
NÖ Bauordnung 1996) dar, die eine Änderung der Kenntlichmachungen und daraus 
resultierend eine Anpassung der Bebauungsbestimmungen notwendig macht. Zur 
Herstellung der Plankonformität werden entsprechend der geänderten Flächenwidmung 
(öffentliche Verkehrsfläche) die Bebauungsbestimmungen für das Bauland angepasst 
und es wird die Straßenfluchtlinie an die neue Widmungsgrenze verschoben. 

Änderungsanlass 

Für die gegenständliche Änderung stellt die 221. bzw. 246. Änderung (digitale 
Neudarstellung) des Flächenwidmungsplanes den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 
NÖ Bauordnung 1996) dar, die eine Anpassung der Straßenfluchtlinie notwendig macht. 
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Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist ausschließlich die Anpassung 
des Bebauungsplanes an den geänderten Flächenwidmungsplan. Es wird daher in 
diesem Sinne auf die im Rahmen der 221. bzw. 246. Änderung des 
Flächenwidmungsplanes dargestellten Ziele verwiesen. 

Maßnahme 

Die Straßenfluchtlinie wird von der Grundstücksgrenze des Grundstückes Nr. 1089, KG 
Rudmanns, auf die im Zuge der 221. bzw. 246. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
geänderte Widmungsgrenze verlegt. 

 

Nr. Erstreckung der Bebauungsbestimmungen BW (221. bzw. 246. Änderung FWP) 

3 Grundstück Nr. 1094/2, KG Rudmanns 

 

Grundlagenforschung 

Der gegenständliche Änderungsbereich liegt an der Landesstraße 8245. Im Zuge der 
221. bzw. 246. Änderung des Flächenwidmungsplanes wurde hier in Anpassung an die 
Eigentumsverhältnisse in geringfügigem Ausmaß ein Teil der Verkehrsfläche zum 
angrenzenden Bauland Wohngebiet hinzugefügt. Innerhalb des Bauland Wohngebietes 
sind derzeit eine geschlossen erscheinende Anordnung als Bebauungsweise und die 
Bauklasse I, II festgelegt. 
Für den gegenständlichen Änderungspunkt stellt die 221. bzw. 246. Änderung (digitale 
Neudarstellung) des Flächenwidmungsplanes den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 
NÖ Bauordnung 1996) dar, die eine Änderung der Kenntlichmachungen und daraus 
resultierend eine Anpassung der Bebauungsbestimmungen notwendig macht. Zur 
Herstellung der Plankonformität werden entsprechend der geänderten Flächenwidmung 
(Bauland Wohngebiet) die Bebauungsbestimmungen für das Bauland auf das 
geringfügig erweiterte Bauland Wohngebiet erstreckt. 
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Änderungsanlass 

Für die gegenständliche Änderung stellt die 221. bzw. 246. Änderung (digitale 
Neudarstellung) des Flächenwidmungsplanes den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 
NÖ Bauordnung 1996) dar, die eine Anpassung der Bebauungsbestimmungen 
notwendig macht. Zur Herstellung der Plankonformität werden entsprechend der 
geänderten Flächenwidmung die Bebauungsbestimmungen für das Bauland Wohngebiet 
erstreckt bzw. die Straßenfluchtlinie angepasst. 

Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist ausschließlich die Anpassung 
des Bebauungsplanes an den geänderten Flächenwidmungsplan. Es wird daher in 
diesem Sinne auf die im Rahmen der 221. bzw. 246. Änderung des 
Flächenwidmungsplanes dargestellten Ziele verwiesen. 

Maßnahme 

Für einen Teilbereich des Grundstückes Nr. 1094/2, KG Rudmanns, wird die 
geschlossen er-scheinende Anordnung sowie wahlweise die Bauklasse I,II festgelegt 
und die Straßenfluchtlinie an die Grundstücksgrenze angepasst. 

Nr. Abänderung der Straßenfluchtlinie (221. bzw. 246. Änderung FWP) 

4 Grundstück Nr.: 953/2, KG Rudmanns 

 

Grundlagenforschung 

Der gegenständliche Änderungspunkt findet sich in einem am südöstlichen Ortsrand 
gelegenen Bereich. Im Zuge der 221. bzw. 246. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
wurde hier eine geringfügige Fläche, welche als Bauland Agrargebiet gewidmet war, 
entsprechend der Eigentumsverhältnisse und zur Verbesserung der 
Verkehrserschließung als öffentlicher Verkehrsfläche festgelegt. 
Für den gegenständlichen Änderungspunkt stellt die 221. bzw. 246. Änderung (digitale 
Neudarstellung) des Flächenwidmungsplanes den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 
NÖ Bauordnung 1996) dar, die eine Änderung der Kenntlichmachungen und daraus 
resultierend eine Anpassung der Bebauungsbestimmungen notwendig macht. Zur 
Herstellung der Plankonformität werden entsprechend der geänderten Flächenwidmung 
(öffentliche Verkehrsfläche) die Bebauungsbestimmungen für das Bauland angepasst 
und es wird die Straßenfluchtlinie an die neue Widmungsgrenze verschoben. 

Änderungsanlass 

Für die gegenständliche Änderung stellt die 221. bzw. 246. Änderung (digitale 
Neudarstellung) des Flächenwidmungsplanes den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 
NÖ Bauordnung 1996) dar, die eine Anpassung der Bebauungsbestimmungen 
notwendig macht. 

Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist ausschließlich die Anpassung 
des Bebauungsplanes an den geänderten Flächenwidmungsplan. Es wird daher in 
diesem Sinne auf die im Rahmen der 221. bzw. 246. Änderung des 
Flächenwidmungsplanes dargestellten Ziele verwiesen. 
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Maßnahme 

Die Straßenfluchtlinie wird von der Grundstücksgrenze des Grundstückes Nr. 953/2 KG 
Rudmanns auf die im Zuge der 221. bzw. 246. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
geänderte Widmungsgrenze verlegt. 

Nr. Abänderung der Straßenfluchtlinie (221. bzw. 246. Änderung FWP) 

5 Grundstück Nr. 1416/3, KG Rudmanns  

 

Grundlagenforschung 

Der gegenstªndliche  nderungspunkt befindet sich im Bereich des ĂBauland 
Wohngebietesñ am ºstlichen Siedlungsrand. Unter Berücksichtigung einer geplanten 
Erweiterung des Siedlungsgebietes nach Osten, welche bereits seit langem durch die 
Widmung einer Aufschließungszone angestrebt wird, wurde im bestehenden Bauland 
Wohngebiet ein Weg zur Erschließung der Aufschließungszone ins Eigentum der 
Stadtgemeinde Zwettl übernommen und somit gesichert. Im Zuge der 221. bzw. 246. 
Änderung des Flächenwidmungsplanes (digitale Neudarstellung) wurde in Anpassung 
an die bestehenden Eigentumsverhältnisse die Wegparzelle, welche als Bauland 
Wohngebiet gewidmet war, als öffentlicher Verkehrsfläche gewidmet. 
Für den gegenständlichen Änderungspunkt stellt die 221. bzw. 246. Änderung (digitale 
Neudarstellung) des Flächenwidmungsplanes den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 
NÖ Bauordnung 1996) dar, die eine Änderung der Kenntlichmachungen und daraus 
resultierend eine Anpassung der Bebauungsbestimmungen notwendig macht. Zur 
Herstellung der Plankonformität werden entsprechend der geänderten Flächenwidmung 
(öffentliche Verkehrsfläche) die Bebauungsbestimmungen für das Bauland angepasst 
und es wird die Straßenfluchtlinie an die Grenze des Öffentlichen Gutes verschoben. 
Gleichzeitig Wird die vordere Baufluchtlinie an den Verlauf der Verkehrsfläche 
angepasst. 

Änderungsanlass 

Für die gegenständliche Änderung stellt die 221. bzw. 246. Änderung (digitale 
Neudarstellung) des Flächenwidmungsplanes den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 
NÖ Bauordnung 1996) dar, die eine Anpassung der Straßenfluchtlinie und der 
zugehörigen Baufluchtlinie notwendig macht. 

Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist ausschließlich die Anpassung 
des Bebauungsplanes an den geänderten Flächenwidmungsplan. Es wird daher in 
diesem Sinne auf die im Rahmen der 221. bzw. 246. Änderung des 
Flächenwidmungsplanes dargestellten Ziele verwiesen. 

Maßnahme 

Die im Zuge der 221. bzw. 246. Änderung des Flächenwidmungsplanes geänderte 
Widmungsgrenze des Grundstück Nr. 1416/3 KG Rudmanns wird als Straßenfluchtlinie 
festgelegt. 
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Nr. Freigabe BW-A und Anpassung der Bebauungsbestimmungen 

6 
Grundstücke Nr. 1395, 1414/1, 1414/2, 1414/3, 1414/4, 1419/2, 1419/3 und 
1419/4, KG Rudmanns 

 

Grundlagenforschung 

Im Anschluss an den als Bauland Wohngebiet gewidmeten Bereich am östlichen 
Siedlungsrand und entlang der L 8253 befindet sich eine kürzlich freigegebene Bauland 
Wohngebiet Aufschließungszone. Für diesen ersten Schritt der Siedlungserweiterung 
konnte in Zusammenarbeit mit den Grundstückseigentümern und einem 
Vermessungsbüro ein Gesamtkonzept entwickelt werden (siehe Abbildung 
Bebauungskonzept Teilungsentwurf Rudmanns). Im Zuge der Freigabe der 
Aufschließungszone wurde in Anpassung an das Erschließungs- und 
Parzellierungskonzept eine Verkehrsfläche gewidmet.  
Um eine möglichst wirtschaftlich effiziente Bebauung zu ermöglichen, sollen nun in 
Anpassung an das Örtliche Raumordnungsprogramm und die im Umgebungsbereich 
bestehenden Bebauungsstrukturen Bebauungsbestimmungen festgelegt werden. 
Aufgrund der geänderten bautechnischen Anforderungen an eine möglichst 
wirtschaftliche und ökologische Bebauung (Niedrigenergiehäuser, Passivenergiehäuser), 
die auch im Zuge der NÖ Wohnbauförderung verstärkt gefördert werden, ergibt sich der 
Bedarf einer gewissen Bebauungshöhe. 
Im Zuge dieser Bebauungsplanänderung sollen zur Ortsbildgestaltung für den 
betroffenen Bereich Bebauungsbestimmungen festgelegt werden, die die Errichtung 
einer einheitlichen Siedlungsstruktur, entsprechend dem vorliegenden Konzept und des 
zusammenhängenden, bebauten Ortsgebietes in Rudmanns, ermöglichen. 
In den nördlich der L8253 gelegenen Siedlungsbereichen wurde zur Verbesserung der 
Bebaubarkeit der Grundstücke in Hangbereichen wahlweise die Bauklasse I, II+ 
festgelegt. Dadurch kann eine maximale Gebäudehöhe von 7 m ausgenutzt werden. 
Um in dem gegenständlichen Siedlungsbereich südlich der L8253 Nachteile in der 
Bebaubarkeit bzw. Verwertbarkeit zu vermeiden und eine einheitliche Bebauung unter 
gleichen Grundvoraussetzungen für den gesamten Siedlungserweiterungsbereich im 
Osten von Rudmanns zu schaffen, sollen die Bebauungsbestimmungen der freigegeben 
Aufschließungszone und des bestehenden Bauland Wohngebietes südlich der 
Landesstraße an die der Baulandflächen nördlich der Landesstraße angepasst werden. 
Dementsprechend soll für die betroffenen Grundstücke eine offene oder gekuppelte 
Bebauungsweise und wahlweise die Bauklasse I, II+ (II+ = maximal zulässige 
Gebäudehöhe von 7 m) festgelegt werden.  
Weiters soll im Bereich der neu gewidmeten Verkehrserschließung in der freigegeben 
Aufschließungszone eine vordere Baufluchtlinie in einem Abstand von 3 m zur 
Straßenfluchtlinie bzw. im nördlichen Bereich eine vordere Baufluchtlinie in einem 
Abstand von 5 m zur Straßenfluchtlinie der Landesstraße festgelegt werden. 
 



Protokoll  Seite 32 
Sitzung des Gemeinderates 1. Oktober 2013 

Änderungsanlass 

Für die gegenständliche Änderung stellt die vorgenommene Freigabe des BW-b-A+ den 
Änderungsanlass dar, die eine Anpassung der Bebauungsbestimmungen notwendig 
macht. Zur Herstellung der Plankonformität werden entsprechend der 
Freigabeverordnung die Bebauungsbestimmungen für das neue Bauland festgelegt. Ein 
weiterer Änderungsanlass für die vorliegende Bebauungsplanänderung ist die 
allgemeine Änderung der Rahmenbedingungen aufgrund der geänderten 
bautechnischen Anforderungen von Niedrigenergiebauweisen. 

Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist die Anpassung der 
Bebauungsbestimmungen des kürzlich freigegebenen Bauland Wohngebietes. Ein 
weiteres Ziel ist die verbesserte Nutzbarkeit innerörtlicher Siedlungsreserven unter 
Berücksichtigung der Topographie des Baulandes und die Sicherung einer einheitlichen 
Gebäudestruktur sowie die Verbesserung der Grundlagen für eine ökonomisch und 
ökologisch sinnvolle Bebauung des bestehenden Siedlungsgebietes in der KG 
Rudmanns. 

Maßnahme 

In Teilbereichen der Grundstücke Nr. 1395, 1414/1, 1414/2, 1414/3, 1414/4, 1419/2, 
1419/3 und 1419/4, alle KG Rudmanns, wird eine wahlweise offene oder gekuppelte 
Bebauungsweise und die Bauklasse I, II+ (Beschränkung der Bauklasse II auf 7 m) 
festgelegt. Gleichzeitig wird im Bereich der genannten Grundstücke eine vordere 
Baufluchtlinie im Abstand von 3 m zur Straßenfluchtlinie und im Anschluss an die 
Landesstraße am Grundstückes Nr. 1395 KG Rudmanns eine vordere Baufluchtlinie im 
Abstand von 5 m zur Grundstücksgrenze festgelegt. 

 
b) Anpassung an die inhaltlichen Änderungen der 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
(272. Änderung FWP): 

 

Nr. Abänderung der Straßenfluchtlinie (272. Änderung FWP)  

7 Grundstück Nr. 1189/1, KG Rudmanns 

 
 

Grundlagenforschung 

Der gegenständliche Änderungsbereich befindet sich an der Landesstraße 8253 am 
westlichen Siedlungsrand. Im Zuge der 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
wurde hier eine Erweiterung der Verkehrsfläche vorgenommen. 
Für den gegenständlichen Änderungspunkt stellt die 272. Änderung des 
Flächenwidmungsplanes den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 
1996) dar, die eine Änderung der Kenntlichmachungen und daraus resultierend eine 
Anpassung der Bebauungsbestimmungen notwendig macht. Zur Herstellung der 
Plankonformität werden entsprechend der geänderten Flächenwidmung die 
Bebauungsbestimmungen an die neuen Grenzen angepasst. 
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Änderungsanlass 

Für die gegenständliche Änderung stellt die 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996) dar, die eine Anpassung 
der Bebauungsbestimmungen notwendig macht. Zur Herstellung der Plankonformität 
werden entsprechend der geänderten Flächenwidmung die Straßenfluchtlinien 
angepasst. 

Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist ausschließlich die Anpassung 
des Bebauungsplanes an den geänderten Flächenwidmungsplan. Es wird daher in 
diesem Sinne auf die im Rahmen der 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
dargestellten Ziele verwiesen. 

Maßnahme 

Die Straßenfluchtlinie wird von der Grundstücksgrenze des Grundstückes Nr. 1189/1 KG 
Rudmanns auf die im Zuge der 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes geänderte 
Widmungsgrenze verlegt. 

 

Nr. Streichung Öffentliche Verkehrsfläche (272. Änderung FWP)  

 
8 

 
 
 
Grundstücke Nr. .63, .64, .65, .66, .281/7, 281/24 und 281/31, KG Zwettl Stift 
 
 

 

Grundlagenforschung 

Der gegenständliche Änderungsbereich befindet sich im Bereich der Waldrandsiedlung 
an der KG Grenze zwischen Rudmanns und Zwettl Stift. Im Zuge der 272. Änderung des 
Flächenwidmungsplanes wurde hier eine nicht benötigte öffentliche Verkehrsfläche (Vö) 
in das Bauland integriert. 
Für den gegenständlichen Änderungspunkt stellt die 272. Änderung des 
Flächenwidmungsplanes den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 
1996) dar, die eine Änderung der Kenntlichmachungen und daraus resultierend eine 
Anpassung der Bebauungsbestimmungen notwendig macht. Zur Herstellung der 
Plankonformität werden entsprechend der geänderten Flächenwidmung die 
Bebauungsbestimmungen an die neuen Grenzen angepasst. 
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Änderungsanlass 

Für die gegenständliche Änderung stellt die 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996) dar, die eine Anpassung 
der Bebauungsbestimmungen notwendig macht. Zur Herstellung der Plankonformität 
werden entsprechend der geänderten Flächenwidmung die Straßenfluchtlinien 
angepasst. 
 

Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist ausschließlich die Anpassung 
des Bebauungsplanes an den geänderten Flächenwidmungsplan. es wird daher in 
diesem Sinne auf die im Rahmen der 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
dargestellten Ziele verwiesen. 
 

Maßnahme 

Die Straßenfluchtlinie wird von der Grundstücksgrenze der Grundstücke Baufläche .63, 
.64, .65, .66 sowie Nr. 281/7, 281/24 und 281/31, alle KG Zwettl Stift, auf die im Zuge 
der 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes geänderte Widmungsgrenze verlegt. 
 

 
 

Nr. Abänderung der Straßenfluchtlinie (272. Änderung FWP) 

9 Grundstück Nr. 1416/3, KG Rudmanns  

 

Grundlagenforschung 

Der gegenständliche Änderungsbereich befindet sich am östlichen Siedlungsrand in 
Richtung Edelhof. Im Zuge der 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes wurde hier 
eine Erweiterung der Verkehrsfläche vorgenommen. 
Für den gegenständlichen Änderungspunkt stellt die 272. Änderung des 
Flächenwidmungsplanes den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 
1996) dar, die eine Änderung der Kenntlichmachungen und daraus resultierend eine 
Anpassung der Bebauungsbestimmungen notwendig macht. Zur Herstellung der 
Plankonformität werden entsprechend der geänderten Flächenwidmung die 
Bebauungsbestimmungen an die neuen Grenzen angepasst. 
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Änderungsanlass 

Für die gegenständliche Änderung stellt die 272. Änderung des korrespondierenden 
Flächenwidmungsplan den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996) 
dar, die eine Anpassung der Bebauungsbestimmungen notwendig macht. Zur 
Herstellung der Plankonformität werden entsprechend der geänderten Flächenwidmung 
die Straßenfluchtlinien angepasst. 

Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist ausschließlich die Anpassung 
des Bebauungsplans an den geänderten Flächenwidmungsplan. Es wird daher in 
diesem Sinne auf die im Rahmen der 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
dargestellten Ziele verwiesen. 

Maßnahme 

Die Straßenfluchtlinie wird von der Grundstücksgrenze des Grundstückes Nr. 1416/3, 
KG Rudmanns, auf die im Zuge der 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
geänderte Widmungsgrenze verlegt. 

 

Nr. 
Abänderung und Erstreckung der Bebauungsbestimmungen BS (272.  Änderung 
FWP)  

10 
 
Grundstück Nr. 247/1, KG Rudmanns 
 

 

Grundlagenforschung 

Der gegenständliche Änderungsbereich befindet sich am westlichen Siedlungsrand an 
der Landesstraße B38. Im Zuge der 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes wurde 
hier ein Bauland Sondergebiet für die Feuerwehr gewidmet. Im Zuge der 
gegenständlichen Änderung sollen für das neue Bauland Sondergebiet in Anpassung an 
die Festlegungen im Umgebungsbereich eine offene Bebauungsweise und die 
Bauklasse I, II festgelegt werden. 
Für den gegenständlichen Änderungspunkt stellt die 272 Änderung des 
korrespondierenden Flächenwidmungsplanes den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 
NÖ Bauordnung 1996) dar, die eine Änderung der Kenntlichmachungen und daraus 
resultierend eine Anpassung der Bebauungsbestimmungen notwendig macht. Zur 
Herstellung der Plankonformität werden entsprechend der geänderten Flächenwidmung 
die Bebauungsbestimmungen an die neuen Grenzen des Bauland Sondergebietes 
angepasst, und Bebauungsbestimmungen festgelegt.  
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Änderungsanlass 

Für die gegenständliche Änderung stellt die 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996) dar, die eine Anpassung 
der Bebauungsbestimmungen notwendig macht. Zur Herstellung der Plankonformität 
werden entsprechend der geänderten Flächenwidmung die Bebauungsbestimmungen 
für das Bauland Sondergebiet angepasst. 
 

Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist ausschließlich die Anpassung 
des Bebauungsplans an den geänderten Flächenwidmungsplan. Es wird daher in 
diesem Sinne auf die im Rahmen der 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
dargestellten Ziele verwiesen. 
 

Maßnahme 

Die Straßenfluchtlinie wird von der Grundstücksgrenze des Grundstückes Nr. 247/1 KG 
Rudmanns auf die im Zuge der 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes geänderte 
Widmungsgrenze verlegt. Es wird eine offene Bebauungsweise und wahlweise die 
Bauklasse I, II festgelegt. 
 

 

Nr. Abänderung der Straßenfluchtlinie (272. Änderung FWP) 

11 Grundstücke Nr. tlw. 1100, 1099, 1104/2 und 1108, KG Rudmanns 

 

 

Grundlagenforschung 

Der gegenständliche Änderungsbereich befindet sich am südlichen Ortsgebiet von 
Rudmanns im westlichen Hintausbereich. Im Zuge der 272. Änderung des 
Flächenwidmungsplanes wurde hier eine öffentliche Verkehrsfläche (Vö) in eine private 
Verkehrsfläche (Vp) umgewidmet. 
Für den gegenständlichen Änderungspunkt stellt die 272. Änderung des 
Flächenwidmungsplanes den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 
1996) dar, die eine Änderung der Kenntlichmachungen und daraus resultierend eine 
Anpassung der Bebauungsbestimmungen notwendig macht. Zur Herstellung der 
Plankonformität wird entsprechend der geänderten Flächenwidmung die 
Straßenfluchtlinie an die neuen Grenzen der öffentlichen Verkehrsfläche angepasst. 
 

Änderungsanlass 

Für die gegenständliche Änderung stellt die 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996) dar, die eine Anpassung 
der Bebauungsbestimmungen notwendig macht.  
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Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist ausschließlich die Anpassung 
des Bebauungsplanes an den geänderten Flächenwidmungsplan. Es wird daher in 
diesem Sinne auf die im Rahmen der 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
dargestellten Ziele verwiesen. 
 

Maßnahme 

Die Straßenfluchtlinie wird von der Grundstücksgrenze des Grundstückes Nr. tlw. 1100, 
1099, 1104/2 und 1108, alle KG Rudmanns, auf die im Zuge der 272. Änderung des 
Flächenwidmungsplanes geänderte Widmungsgrenze verlegt. 
 

 

Nr. Reduzierung Bauland Wohngebiet (272. Änderung FWP) 

 
12 
 

Grundstück Nr. 3795/1, KG Rudmanns 

 

 

 

 

Grundlagenforschung 

Der gegenständliche Änderungsbereich befindet sich im Ortskern von Rudmanns. Im 
Zuge der 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes wurde ein Teilbereich des 
Baulandes in Grünland umgewidmet. 
Für den gegenständlichen Änderungspunkt stellt die 272. Änderung des 
Flächenwidmungsplanes den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 
1996) dar, die eine Änderung der Kenntlichmachungen und daraus resultierend eine 
Anpassung der Bebauungsbestimmungen notwendig macht. Zur Herstellung der 
Plankonformität werden die geänderten Grenzen der Flächenwidmung 
kenntlichgemacht. 

Änderungsanlass 

Für die gegenständliche Änderung stellt die 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996) dar. Zur Herstellung der 
Plankonformität wird die geänderte Flächenwidmung kenntlichgemacht. 

Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist ausschließlich die Anpassung 
des Bebauungsplans an den geänderten Flächenwidmungsplan. Es wird daher in 
diesem Sinne auf die im Rahmen der 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
dargestellten Ziele verwiesen. 
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Maßnahme 

Die geänderte Widmung im Bereich des Grundstückes Nr. 3795/1, KG Rudmanns, wird 
kenntlichgemacht. 

 

Nr. Abänderung der Straßenfluchtlinie (272. Änderung FWP) 

13 Grundstücke Nr. 1090, 3748/9, 3748/25 und 3779, KG Rudmanns 

 

 

Grundlagenforschung 

Der gegenständlichen Änderungsbereiche befindet sich im Ortskern von Rudmanns. Im 
Zuge der 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes wurden hier Änderungen der 
Abgrenzung der öffentlichen Verkehrsfläche vorgenommen. 
Für den gegenständlichen Änderungspunkt stellt die 272. Änderung des 
Flächenwidmungsplanes den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 
1996) dar, die eine Änderung der Flächenwidmung und daraus resultierend eine 
Anpassung der Straßenfluchtlinie notwendig macht. Zur Herstellung der Plankonformität 
wird entsprechend der geänderten Flächenwidmung die Straßenfluchtlinie an die neuen 
Grenzen angepasst. 

Änderungsanlass 

Für die gegenständliche Änderung stellt die 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996) dar, die eine Anpassung 
der Bebauungsbestimmungen notwendig macht. Zur Herstellung der Plankonformität 
werden entsprechend der geänderten Flächenwidmung die Straßenfluchtlinien 
angepasst. 
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Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist ausschließlich die Anpassung 
des Bebauungsplans an den geänderten Flächenwidmungsplan. Es wird daher in 
diesem Sinne auf die im Rahmen der 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
dargestellten Ziele verwiesen. 
 

Maßnahme 

Die Straßenfluchtlinie wird von der Grundstücksgrenze der Grundstücke Nr. 1090, 
3748/9, 3748/25 und 3779, alle KG Rudmanns, auf die im Zuge der 272. Änderung des 
Flächenwidmungsplanes geänderte Widmungsgrenze verlegt. 

 

Nr. Abänderung der Straßenfluchtlinie (272. Änderung FWP) 

14 Grundstücke Nr. 2218/2, 2220 und 2224/1, KG Rudmanns 

 

 

Grundlagenforschung 

Der gegenständliche Änderungsbereich befindet sich im Osten des Ortsgebietes am 
südlichen Siedlungsrand. Im Zuge der 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
wurde hier eine ehemals geplante öffentliche Verkehrsfläche (Vö) in Grünland 
umgewidmet. 
Für den gegenständlichen Änderungspunkt stellt die 272. Änderung des 
Flächenwidmungsplanes den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 
1996) dar, die eine Änderung der Kenntlichmachungen und daraus resultierend eine 
Anpassung der Bebauungsbestimmungen notwendig macht. Zur Herstellung der 
Plankonformität wird entsprechend der geänderten Flächenwidmung die 
Straßenfluchtlinie an die neuen Grenzen der öffentlichen Verkehrsfläche angepasst. 

Änderungsanlass 

Für die gegenständliche Änderung stellt die 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996) dar, die eine Anpassung 
der Bebauungsbestimmungen notwendig macht.  

Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist ausschließlich die Anpassung 
des Bebauungsplans an den geänderten Flächenwidmungsplan. Es wird daher in 
diesem Sinne auf die im Rahmen der 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
dargestellten Ziele verwiesen. 
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Maßnahme 

Die Straßenfluchtlinie wird von der Grundstücksgrenze des Grundstückes Nr. tlw. 
2218/2, 2220 und 2224/1, KG Rudmanns, auf die im Zuge der 272. Änderung des 
Flächenwidmungsplanes geänderte Widmungsgrenze verlegt. 

 

Nr. Änderung Widmungsbezeichnung (272. Änderung FWP) 

15 Grundstücke Nr. 3748/10 und 3795/1, KG Rudmanns 

 

Grundlagenforschung 

Der gegenständliche Änderungsbereich befindet sich im Ortskern von Rudmanns. Im 
Zuge der 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes wurde der alte Feuerwehrstandort 
von Bauland- Sondergebiet in Bauland Agrargebiet umgewidmet. 
Für den gegenständlichen Änderungspunkt stellt die 272. Änderung des 
Flächenwidmungsplanes den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 
1996) dar, die eine Änderung der Kenntlichmachungen und daraus resultierend eine 
Anpassung der Bebauungsbestimmungen notwendig macht.  
Zur Herstellung der Plankonformität werden entsprechend der geänderten 
Flächenwidmung und des Baubestandes Bebauungsbestimmungen festgelegt. Es soll in 
Anpassung an den Umgebungsbereich und den Baubestand eine geschlossene 
Bebauungsweise und die Bauklasse I festgelegt werden. 

Änderungsanlass 

Für die gegenständliche Änderung stellt die 272 Änderung des Flächenwidmungsplanes 
den Änderungsanlass (nach § 73 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996) dar.  

Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist ausschließlich die Anpassung 
des Bebauungsplans an den geänderten Flächenwidmungsplan. Es wird daher in 
diesem Sinne auf die im Rahmen der 272. Änderung des Flächenwidmungsplanes 
dargestellten Ziele verwiesen. 

Maßnahme 

Im Bereich der Grundstücke Nr. 3748/10 und 3795/1, KG Rudmanns, wird eine 
geschlossene Bebauungsweise und die Bauklasse I festgelegt und die geänderte 
Flächenwidmung kenntlichgemacht.  

 
5. Fachlich-inhaltliche Änderungspunkte: 
Nachstehend werden jene inhaltlichen Änderungen des Bebauungsplanes dokumentiert, die sich 
aufgrund aktueller Zielsetzungen der Stadtgemeinde Zwettl ergeben. Es werden für jeden 
Änderungspunkt Grundlagen, Änderungsanlass, Ziele und Maßnahmen angeführt.  
Beispielhaft werden die durchgeführten Änderungen anhand einer Darstellung des Rechtsstandes 
im Vergleich zur Neudarstellung dokumentiert. 
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a) Änderungen Baufluchtlinien: 

Nr. Vereinheitlich der vorderen Baufluchtlinie auf 5 m 

16 
Grundstücke Baufläche .50, .51, .56, .57, .58, .59 und Nr. 278/47, 278/50, 278/51, 
278/52, 278/53, 278/54, 278/55, 278/58, 278/59, 278/61, 278/63, 278/64, 281/2 
und 281/41, alle KG Zwettl Stift 

 

Bsp. Rechtsstand Bsp. Neudarstellung 

  

Grundlagenforschung 

Bei der Neudarstellung des Bebauungsplanes wurde auf der Grundlage der aktuellen 
Plangrundlagen des Flächenwidmungsplanes der digitalen Katastermappe und des 
Orthophotos die Festlegung der vorderen Baufluchtlinien überprüft. Dabei hat sich in 
einigen Bereichen ein geringfügiger Anpassungsbedarf der Baufluchtlinien ergeben.  
Dabei wurde in Anpassung an die im Umgebungsbereich festgelegten Bestimmungen 
eine möglichst einheitliche Festlegung angestrebt.  
Dementsprechend soll in den Bereichen der nordöstlichen Siedlungsstraße der 
Waldrandsiedlung im Bereich des Grundstückes 281/2, KG Zwettl Stift, die Baufluchtlinie 
von 3 m auf 5 m erhöht werden. Im Bereich des Grundstückes 281/41, KG Zwettl Stift, 
soll eine neue Baufluchtlinie von 5 m festgelegt werden. Im Bereich der nordwestlichen 
Siedlungsstraße der Waldrandsiedlung soll die Baufluchtlinie von 6 m auf 5 m reduziert 
werden. 

Änderungsanlass 

Änderungsanlass für die gegenständliche Änderung ist eine wesentliche Änderung der 
Planungsgrundlagen in Folge struktureller Entwicklung. Aufgrund der genaueren 
Plangrundlagen der digitalen Katastermappe hat sich ein geringfügiger 
Anpassungsbedarf im Bereich der vorderen Baufluchtlinien ergeben. Gleichzeitig soll 
eine Vereinheitlichung der Festlegungen im Ortsgebiet von Rudmanns erfolgen.  

Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist eine Vereinheitlichung der 
Festlegungen des Bebauungsplanes unter Berücksichtigung der aktuellen 
Plangrundlagen. 
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Maßnahme 

Es wird in den Bereichen der nordöstlichen Siedlungsstraße der Waldrandsiedlung im 
Bereich des Grundstücke 281/2 KG Zwettl Stift die Baufluchtlinie von 3 m auf 5 m 
erhöht. Im Bereich des Grundstückes 281/41, KG Zwettl Stift, wird eine Baufluchtlinie 
von 5m festgelegt. 
Im Bereich der nordwestlichen Siedlungsstraße der Waldrandsiedlung wird die 
Baufluchtlinie von 6 m auf 5 m reduziert. 

 

Nr. Vereinheitlich der vorderen Baufluchtlinie auf 3 m 

17 

Grundstücke Nr. .46, 278/10, 278/11, 278/14, 278/15, 278/17, 278/19, 278/20, 
278/21, 278/22, 278/23, 278/45, 278/55, 278/64, 278/72, 278/9, 279/10, 279/2, 
279/3, 279/4, 279/5, 279/6, 279/7, 279/8 und 279/9, KG Zwettl Stift 

Grundstücke Nr. .22, 856, 858/2, 862, 952/2, 953/2, 955, 956, 965/3, 965/4, .97, 
1076, 1108, 1321, 1329, 1367, 1368, 1375, 1377, 1384, 1396, 1414/1, 1424/1, 
1430/1, .104, 1012/2, 1017/1, 1017/2, 1017/3, 1017/4, 1017/5, 1104/1, 1189/1, 
1322/1, 1323/2, 1328/1, 1385/2, 1385/3,1416/2, 1437/1, 1437/2, 188/1, 227/1, 
234/1, 247/2 und 247/3, KG Rudmanns 
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Bsp. Rechtsstand 

 

Bsp. Neudarstellung 

 
 

Grundlagenforschung 

Bei der Neudarstellung des Bebauungsplanes wurde auf der Grundlage der aktuellen 
Plangrundlagen des Flächenwidmungsplanes der digitalen Katastermappe und des 
Orthophotos die Festlegung der vorderen Baufluchtlinien überprüft. Dabei hat sich in 
einigen Bereichen ein geringfügiger Anpassungsbedarf der Baufluchtlinien ergeben.  
Dabei wurde in Anpassung an die im Umgebungsbereich festgelegten Bestimmungen 
eine möglichst einheitliche Festlegung angestrebt.  
Dementsprechend soll in Teilbereichen der Siedlungsstraßen der Waldrandsiedlung von 
Stift Zwettl die Baufluchtlinie von 4 m auf 3 m und in Teilbereichen von 5 m auf 3 m 
reduziert werden.  
Ebenso soll im alten Ortsgebiet der KG Rudmanns in mehreren Teilbereichen die 
Baufluchtlinie von 4 m auf 3 m und in Teilbereichen von 5 m auf 3 m reduziert werden. 
Ebenso soll im Bereich des Grundstückes Nr. 953/2, KG Rudmanns, von 7 m auf 3 m 
reduziert werden. 

Änderungsanlass 

Änderungsanlass für die gegenständliche Änderung ist eine wesentliche Änderung der 
Planungsgrundlagen in Folge struktureller Entwicklung. Aufgrund der genaueren 
Plangrundlagen der digitalen Katastermappe hat sich ein geringfügiger 
Anpassungsbedarf im Bereich der vorderen Baufluchtlinien ergeben. Gleichzeitig soll 
eine Vereinheitlichung der Festlegungen im Ortsgebiet von Rudmanns erfolgen. 

Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist eine Vereinheitlichung der 
Festlegungen des Bebauungsplanes unter Berücksichtigung der aktuellen 
Plangrundlagen. 

Maßnahme 

Es wird in Teilbereichen der Siedlungsstraßen der Waldrandsiedlung von Stift Zwettl die 
Baufluchtlinie von 4 m auf 3 m und in Teilbereichen von 5 auf 3 m reduziert. Es wird im 
alten Ortsgebiet der KG Rudmanns in mehreren Teilbereichen die Baufluchtlinie von 4 m 
auf 3 m und in Teilbereichen von 5 m auf 3 m reduziert. Im Bereich des Grundstückes 
Nr. 953/2, KG Rudmanns, wird die Baufluchtlinie von 7 m auf 3 m reduziert. 
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Nr. Anpassung der vorderen Baufluchtlinie auf 2 m 

18 Grundstück Nr. 864, 876/2 und 1189/1, KG Rudmanns 

 

Bsp. Rechtsstand Bsp. Neudarstellung 

  

Grundlagenforschung 

Bei der Neudarstellung des Bebauungsplanes wurde auf der Grundlage der aktuellen 
Plangrundlagen des Flächenwidmungsplanes der digitalen Katastermappe und des 
Orthophotos die Festlegung der vorderen Baufluchtlinien überprüft. Dabei hat sich in 
einigen Bereichen ein geringfügiger Anpassungsbedarf der Baufluchtlinien ergeben.  
Zur Sicherheit der Bebaubarkeit von Einzelgrundstücken und in Anpassung an den 
bestehenden Baubestand soll in Einzelbereichen die Baufluchtlinie auf 2 m festgelegt 
werden.  
Dementsprechend soll im Bereich des Grundstückes Nr. 1189/1, KG Rudmanns, in 
Anpassung an die geplante Erweiterung der Verkehrsfläche die Baufluchtlinie von 3 m 
auf 2 m reduziert werden. Im Bereich des Grundstückes Nr. 864, KG Rudmanns, soll die 
Baufluchtlinie in Anpassung an den Baubestand von 5 m auf 2 m reduziert werden. 

Änderungsanlass 

Änderungsanlass für die gegenständliche Änderung ist eine wesentliche Änderung der 
Planungsgrundlagen in Folge struktureller Entwicklung. Aufgrund der genaueren 
Plangrundlagen der digitalen Katastermappe hat sich ein geringfügiger 
Anpassungsbedarf im Bereich der vorderen Baufluchtlinien ergeben. Gleichzeitig soll 
eine Vereinheitlichung der Festlegungen im Ortsgebiet von Rudmanns erfolgen. 
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Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist eine Vereinheitlichung der 
Festlegungen des Bebauungsplanes unter Berücksichtigung der aktuellen 
Plangrundlagen. 

Maßnahme 

Es wird im Bereich des Grundstückes Nr. 1189/1, KG Rudmanns, in Anpassung an die 
geplante Erweiterung der Verkehrsfläche die Baufluchtlinie von 3 m auf 2 m reduziert. Es 
wird im Bereich des Grundstückes Nr. 864, KG Rudmanns, die Baufluchtlinie in 
Anpassung an den Baubestand von 5 m auf 2 m reduziert. 

 

Nr. 
Streichung, Abänderung, Vereinfachung/Vereinheitlichung der 
Baufluchtlinien  

19 

Grundstücke Nr. 278/25, 278/26, 281/22, 281/7 und 281/78, KG Zwettl Stift 

Grundstücke Nr. .93, .16/1, .16/2, .17,  864, 876/2, 969/1, 969/4, 983/3, 984,  
1021, 1066,  1108, 1012/2, 1015/2, 1056/1, 1104/2, 1317, 1322/1, 1325/2, 1328/2, 
1378/2, 3748/28, 3748/4 und 3795/1, KG Rudmanns 
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Bsp. Rechtsstand Bsp. Neudarstellung 

  

Grundlagenforschung 

Bei der Neudarstellung des Bebauungsplanes wurde auf der Grundlage der aktuellen 
Plangrundlagen des Flächenwidmungsplanes der digitalen Katastermappe und des 
Orthophotos die Festlegung der vorderen Baufluchtlinien überprüft. Dabei hat sich in 
einigen Bereichen ein geringfügiger Anpassungsbedarf der Baufluchtlinien ergeben.  
Zur Sicherheit der Bebaubarkeit von Einzelgrundstücken und in Anpassung an den 
bestehenden Baubestand wurde in Einzelbereichen festgestellt, dass die festgelegten 
Baufluchtlinien weder für eine einheitliche Gestaltung des Siedlungsgebietes noch für 
die Sicherung von ausreichenden Abständen benötigt werden.  
Dementsprechend soll in mehreren Bereichen der KG Rudmanns und in einem Bereich 
der KG Zwettl Stift die Baufluchtlinie teilweise gestrichen oder in Anpassung an den 
Umgebungsbereich begradigt werden.  

Änderungsanlass 

Änderungsanlass für die gegenständliche Änderung ist eine wesentliche Änderung der 
Planungsgrundlagen in Folge struktureller Entwicklung. Aufgrund der genaueren 
Plangrundlagen der digitalen Katastermappe hat sich ein geringfügiger 
Anpassungsbedarf im Bereich der Baufluchtlinien ergeben. Diese soll unter Beachtung 
der Festlegungen im Bereich der Nachbargrundstücke vereinheitlicht und begradigt 
werden. 

Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist eine Vereinheitlichung der 
Festlegungen des Bebauungsplanes unter Berücksichtigung der aktuellen 
Plangrundlagen. 

Maßnahme 

Im Bereich der Grundstücke Nr. 278/25, 278/26, 281/22, 281/7 und 281/78 KG Zwettl 
Stift sowie der Grundstücke Bauflächen .93, .16/1, .16/2, .17 und  Nr. 864, 876/2, 969/1, 
969/4, 983/3, 984,  1021, 1066,  1108, 1012/2, 1015/2, 1056/1, 1104/2, 1317, 1322/1, 
1325/2, 1328/2, 1378/2, 3748/28, 3748/4 und 3795/1, KG Rudmanns, wird die 
Baufluchtlinie in Anpassung an den Umgebungsbereich gestrichen oder begradigt bzw. 
parallel zur Grundgrenze festgelegt.  
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Nr. Streichung der KFZ Flächen Anpassung vordere Baufluchtlinien  

20 
Grundstücke Nr. 144/2, 172/2, 849/3, 858/2, 983/3, 984, 987, 1322/1 und 1328/2, 
KG Rudmanns 

 

 

Bsp. Rechtsstand Bsp. Neudarstellung 

  
 

Grundlagenforschung 

Die Durchsicht aller als ĂKFZ Flªchenñ festgelegten Bereiche hat ergeben, dass manche 
Flächen aufgrund fehlender Baufluchtlinien grundsätzlich mit Garagen bebaut werden 
könnten. Da diese gezielte Definition von Parkflächen nicht Planungsziel der Gemeinde 
ist werden die festgelegten KFZ Flächen gestrichen und durch Baufluchtlinien ersetzt. 
Die Anordnung der KFZ Flächen auf Eigengrund ist aus verkehrstechnischer Sicht nicht 
notwendig.  
Zur Sicherheit der Bebaubarkeit der Grundstücke nach gleichen Grundvoraussetzungen 
sollen, in Anpassung an den Umgebungsbereich, anstelle der KFZ Flächen 
Baufluchtlinien festgelegt werden.   
Dementsprechend soll im Bereich der Grundstücke Nr. 144/2, 172/2, 849/3, 858/2, 
983/3, 984, 987, 1322/1 und 1328/2, KG Rudmanns, die KFZ Fläche gestrichen und 
anstelle dessen soweit fachlich sinnvoll eine vordere Baufluchtlinie in Anpassung an den 
Umgebungsbereich festgelegt werden. 
 
 
 



Protokoll  Seite 48 
Sitzung des Gemeinderates 1. Oktober 2013 

Änderungsanlass 

Änderungsanlass für die gegenständliche Änderung ist eine wesentliche Änderung der 
Planungsgrundlagen in Folge struktureller Entwicklung. Für die in Rudmanns 
festgelegten KFZ Flächen besteht kein verkehrstechnischer Bedarf, daher soll diese 
Festlegung im Sinne einer Vereinheitlichung der Festlegungen für alle Grundeigentümer 
gestrichen werden.  

Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist eine Reduzierung der KFZ 
Flächen auf jene Bereiche, für die die Festlegung aus verkehrstechnischer Sicht 
unbedingt notwendig ist. Dadurch soll eine Vereinheitlichung der Festlegungen des 
Bebauungsplanes unter Berücksichtigung der aktuellen Plangrundlagen erzielt werden. 

Maßnahme 

Im Bereich der Grundstücke Nr. 144/2, 172/2, 849/3, 858/2, 983/3, 984, 987, 1322/1 und 
1328/2, KG Rudmanns, wird die KFZ Fläche gestrichen und anstelle dessen soweit 
fachlich sinnvoll eine vordere Baufluchtlinie in Anpassung an den Umgebungsbereich 
festgelegt. 

 
b) Inhaltliche Änderung von Festlegungen: 
 

Nr. Streichung des Einfriedungsverbotes  

21 
Grundstücke Baufläche .46/4 sowie  Nr. 177/2, 186, 188/1, 247/1, 247/2, 975, 
1019, 1021, 1024, 1027/1, 1028, 1049, 1050, 1055, 1108, 1110, 1112, 1365, 
1104/1, 1104/2, 1109/1, 3795/4, KG Rudmanns 
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Bsp. Rechtsstand Bsp. Neudarstellung 

  
Grundlagenforschung 

Bei der Neudarstellung des Bebauungsplanes wurde auf der Grundlage der aktuellen 
Plangrundlagen des Flächenwidmungsplanes der digitalen Katastermappe und des 
Orthophotos die Festlegung des Bebauungsplanes auf ihre Übereinstimmung mit den 
aktuellen Zielfestlegungen der Gemeinde Zwettl überprüft.  
Im rechtskräftigen Bebauungsplan sind in einzelnen Bereichen Einfriedungsverbote 
festgelegt. Die Bereiche verteilen sich quer über den alten Ortskern von Rudmanns, 
wobei insgesamt keine einheitliche Vorgehensweise festgestellt werden kann. Teilweise 
wurde die Festlegung im Angerbereich, teilweise in Hangbereichen festgelegt. Aufgrund 
der Erfahrungswerte der letzten Jahrzehnte und der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen für die Nutzung der einzelnen Flächen hat sich gezeigt, dass die 
gesonderte Festlegung eines Einfriedungsverbotes nicht notwendig ist. Um nun 
einheitliche Rahmenbedingungen für das Ortsgebiet von Rudmanns zu schaffen ist 
vorgesehen, die in vereinzelten Teilbereichen festgelegten Einfriedungsverbote ersatzlos 
zu streichen. 
Dementsprechend soll im Bereich der Grundstücke Baufläche .46/4 sowie Nr.177/2, 186, 
188/1, 247/1, 247/2, 975, 1019, 1021, 1024, 1027/1, 1028, 1049, 1050, 1055, 1108, 
1110, 1112, 1365, 1104/1, 1104/2, 1109/1, 3795/4, alle KG Rudmanns, das 
Einfriedungsverbot in Anpassung an den Umgebungsbereich gestrichen werden.  

Änderungsanlass 

Änderungsanlass für die gegenständliche Änderung ist eine wesentliche Änderung der 
Planungsgrundlagen in Folge struktureller Entwicklung, die sich aufgrund der 
geänderten Rahmenbedingungen und des fehlenden Bedarfes zum Verbot von 
Einfriedungen aus der Sicht des Ortsbildes ergeben.  

Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist die Reduzierung eines 
Einfriedungsverbotes auf jene Bereiche, für die die Festlegung Ortsbildgründen oder aus 
verkehrstechnischer Sicht unbedingt notwendig ist. Dadurch soll eine Vereinheitlichung 
der Festlegungen des Bebauungsplanes unter Berücksichtigung der aktuellen 
Plangrundlagen erzielt werden. 

Maßnahme 

Im Bereich der Grundstücke Baufläche .46/4 sowie Nr. 177/2, 186, 188/1, 247/1, 247/2, 
975, 1019, 1021, 1024, 1027/1, 1028, 1049, 1050, 1055, 1108, 1110, 1112, 1365, 
1104/1, 1104/2, 1109/1, 3795/4, alle KG Rudmanns, wird das Einfriedungsverbot in 
Anpassung an den Umgebungsbereich gestrichen. 
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Nr. Streichung der Anbauverpflichtung an die seitliche Grundgrenze  

22 
Grundstücke Baufläche .87 sowie Nr. 227/1, 234/1, 1155, 1164/1 und 1368, KG 
Rudmanns  

 

Bsp. Rechtsstand Bsp. Neudarstellung 

  

Grundlagenforschung 

Bei der Neudarstellung des Bebauungsplanes wurde auf der Grundlage der aktuellen 
Plangrundlagen des Flächenwidmungsplanes der digitalen Katastermappe und des 
Orthophotos die Festlegung des Bebauungsplanes auf ihre Übereinstimmung mit den 
aktuellen Zielfestlegungen der Gemeinde Zwettl überprüft.  
Zur Sicherheit der Bebaubarkeit von Einzelgrundstücken und in Anpassung an den 
bestehenden Baubestand wurde in drei Einzelbereichen eine Anbaupflicht an die 
seitliche Grundstücksgrenze festgelegt. Da die Anordnung der Gebäude durch die 
festgelegte Bebauungsweise geregelt wird und sich durch die eine Änderung der 
Grundgrenzen jederzeit die Rahmenbedingungen wesentlich ändern können, besteht 
der Bedarf an dieser punktuellen Festlegung nicht. Vor allem auch deswegen, da durch 
die punktuelle Festlegung in zwei unterschiedlichen Bereichen keine gestalterische 
Wirkung von der Festlegung ausgeht.  
Dementsprechend soll im Bereich der Grundstücke Baufläche .87 sowie Nr. 227/1, 
234/1, 1155, 1164/1 und 1368, alle KG Rudmanns, in Anpassung an den 
Umgebungsbereich die Anbauverpflichtung gestrichen werden.  
 

Änderungsanlass 

Änderungsanlass für die gegenständliche Änderung ist eine wesentliche Änderung der 
Planungsgrundlagen in Folge struktureller Entwicklung.  
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Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist die Streichung der 
Anbauverpflichtung an die seitliche Grundgrenze, sofern sie nicht aus Gründen des 
Ortsbildes unbedingt erforderlich ist.  

Maßnahme 

Im Bereich der Grundstücke Baufläche .87 sowie Nr. 227/1, 234/1, 1155, 1164/1 und 
1368, alle KG Rudmanns, wird die Anbauverpflichtung an die seitliche 
Grundstücksgrenze in Anpassung an den Umgebungsbereich gestrichen. 

Nr. Änderung Grenze Altortgebiet  

23 
Grundstücke Bauflächen .23, .24/1, .25, .29 sowie Nr. 1076, 1082, 1083,.1084, 
1085, 1087, 1092, 1093 und 1097, KG Rudmanns 

 

Bsp. Rechtsstand Bsp. Neudarstellung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll  Seite 52 
Sitzung des Gemeinderates 1. Oktober 2013 

 

Grundlagenforschung 

Bei der Neudarstellung des Bebauungsplanes wurde auf der Grundlage der aktuellen 
Plangrundlagen des Flächenwidmungsplanes der digitalen Katastermappe und des 
Orthophotos die Festlegung des Bebauungsplanes auf ihre Übereinstimmung mit den 
aktuellen Zielfestlegungen der Gemeinde Zwettl überprüft.  
Bei der Festlegung des Altortgebietes wurde im rechtskräftigen Bebauungsplan auch ein 
Teilbereich des westlich des Ortskernes liegenden Grünlandes in das Altortgebiet mit 
einbezogen. Da durch die Bestimmungen der Verordnung des Bebauungsplanes und die 
Bestimmungen der Bauordnung keine Auswirkungen durch die Festlegung des 
Altortgebietes im Grünland bestehen, soll im Zuge der digitalen Neudarstellung die 
Abgrenzung des Bebauungsplanes an die Baulandgrenze angepasst werden.  
Dementsprechend soll im südwestlichen Bereich des Ortsgebietes von Rudmanns das 
Altortgebiet an die Baulandgrenze angepasst werden.  

Änderungsanlass 

Änderungsanlass für die gegenständliche Änderung ist eine wesentliche Änderung der 
Planungsgrundlagen in Folge struktureller Entwicklung.  

Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist die Vereinheitlichung der 
Festlegungen des Altortgebietes an den Baulandbereich. 

Maßnahme 

Im südwestlichen Bereich des Ortsgebietes von Rudmanns wird das Altortgebiet an die 
Baulandgrenze angepasst. 

 

Nr. Streichung öffentlicher Weg  

24 
Grundstücke Bauflächen .63, .64, .65, .66 sowie Nr. 281/7, 281/24, 281/31 und 
460/2, KG Zwettl Stift; Grundstück Nr. 3812, KG Rudmanns 

 

Bsp. Rechtsstand Bsp. Neudarstellung 
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Grundlagenforschung 

Bei der Neudarstellung des Bebauungsplanes wurde auf der Grundlage der aktuellen 
Plangrundlagen des Flächenwidmungsplanes der digitalen Katastermappe und des 
Orthophotos die Festlegung des Bebauungsplanes auf ihre Übereinstimmung mit den 
aktuellen Zielfestlegungen der Gemeinde Zwettl überprüft.  
In drei Bereichen des Bebauungsplanes von Rudmanns wurde im Bebauungsplan ein 
öffentlicher Weg festgelegt. Im Zuge der 272. Änderung wurde die öffentliche 
Verkehrsfläche im Bereich von zwei der drei Festlegungen gestrichen, sodass die 
Ausweisung eines öffentlichen Weges in diesem Bereich obsolet ist. In einem weiteren 
Bereich wurde festgestellt, dass die Verkehrsfläche entgegen der getroffenen 
Festlegung im Bebauungsplan einen Straßencharakter aufweist und daher die 
Festlegung eines öffentlichen Weges nicht der tatsächlichen Nutzung und Funktion der  
Fläche entspricht.  
Dementsprechend sollen im Bereich der Grundstücke Bauflächen .63, .64, .65, .66 
sowie Nr. 281/7, 281/24, 281/31 und 460/2, KG Zwettl Stift und des Grundstückes Nr. 
3812, KG Rudmanns die festgelegten öffentlichen Wege gestrichen werden.  

Änderungsanlass 

Änderungsanlass für die gegenständliche Änderung ist eine wesentliche Änderung der 
Planungsgrundlagen in Folge struktureller Entwicklung die sich durch die geänderten 
Grundlagen der Flächenwidmung und die tatsächliche Nutzung ergeben. 

Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist eine Reduzierung der Inhalte des 
Bebauungsplanes auf jene Bereiche, für die die Festlegung aus verkehrstechnischer 
Sicht unbedingt notwendig ist und eine Anpassung an die geänderte Widmung zur 
Herstellung der Plankonformität. Dadurch soll eine Vereinheitlichung der Festlegungen 
des Bebauungsplanes unter Berücksichtigung der aktuellen Plangrundlagen erzielt 
werden. 

Maßnahme 

Im Bereich der Grundstücke Bauflächen .63, .64, .65, .66 sowie Nr. 281/7, 281/24, 
281/31 und 460/2, KG Zwettl Stift und des Grundstückes Nr. 3812, KG Rudmanns, wird 
der festgelegte öffentliche Weg ersatzlos gestrichen.  

 

Nr. Festlegung Freihalteflächen  

25 Grundstücke Nr. 858/2, 849/3, 1024, 1331/2,1332/3, KG Rudmanns 
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Bsp. Rechtsstand Bsp. Neudarstellung 

  
  

Grundlagenforschung 

Bei der Neudarstellung des Bebauungsplanes wurde auf der Grundlage der aktuellen 
Plangrundlagen des Flächenwidmungsplanes der digitalen Katastermappe und des 
Orthophotos die Festlegung des Bebauungsplanes auf ihre Übereinstimmung mit den 
aktuellen Zielfestlegungen der Gemeinde Zwettl überprüft.  
Bei der Prüfung der Festlegungen des Bebauungsplanes wurden die definierten und 
festgelegten Freihalteflächen im Ortsgebiet auf ihre Zweckmäßigkeit geprüft. Dabei hat 
sich ergeben, dass in einem Bereich zusätzlich eine Freihaltefläche (F1 Erhaltung der 
stadt- und ortsbildprägenden Freiflächen) in Anpassung an den Umgebungsbereich und 
zur Sicherung des Ortsbildes festgelegt werden soll.  
In zwei Bereichen hat sich auf Grund der Verkehrssicherheit zur Sicherung von 
Sichtbeziehungen der Bedarf ergeben zusätzlich eine Freihaltefläche 3 (F3: Freihalten 
von Sichtbeziehungen) festzulegen. 
Dementsprechend soll im Bereich des Grundstückes Nr. 1024, KG Rudmanns, eine 
Freihaltefläche 1 (F1) und im Bereich der Grundstücke Nr. 858/2, 849/3, 1331/2,1332/3, 
KG Rudmanns, eine Freihaltefläche 3 (F3) festgelegt werden.  

Änderungsanlass 

Änderungsanlass für die gegenständliche Änderung ist eine wesentliche Änderung der 
Planungsgrundlagen in Folge struktureller Entwicklung die sich aufgrund des Bedarfes 
der Sicherung der Verkehrssicherheit und des Ortsbildes ergibt.  

Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist eine Nutzung der Festlegungen 
des Bebauungsplanes zur Sicherung des Ortsbildes und der Verkehrssicherheit soweit 
notwendig. 

Maßnahme 

Im Bereich des Grundstückes Nr. 1024, KG Rudmanns, wird eine Freihaltefläche F1 
festgelegt. Im Bereich der Grundstücke Nr. 858/2, 849/3, 1331/2 und 1332/3, KG 
Rudmanns, wird eine Freihaltefläche F3 festgelegt. 
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Nr. Erhöhung der zulässigen Gebäudehöhe  

26 
Grundstücke Bauflächen .87, .100 sowie Nr. 1367, 1368, 1375, 1377, 1384, 
1385/1, 1385/2, 1395, 1396, 1414/1, 1414/2, 1414/3, KG Rudmanns 

 
 

 
 

Bsp. Rechtsstand Bsp. Neudarstellung 

  

Grundlagenforschung 

Im Zuge der Neudarstellung des Bebauungsplanes soll eine Vereinfachung und 
Vereinheitlichung der Bebauungsbestimmungen erfolgen. Im Bereich des neuen 
Siedlungsgebietes an der Landesstraße nach Edelhof ist derzeit in allen Bereichen eine 
maximale Gebäudehöhe von 7 m festgelegt.  
In dem bereits seit langem gewidmeten Bauland zwischen den einzelnen neuen 
Siedlungsteilen im östlichen Bereich der hinteren Erschließungsstraße ist bisher die 
Bauklasse I festgelegt. Um die Rahmenbedingungen in diesem gleich strukturierten 
Gebiet für alle Bereiche zu vereinheitlichen soll nun im Zuge der gegenständlichen 
Änderung die Bauklasse in diesem Bereich von derzeit I (5 m) auf 7 m in Anpassung an 
den Umgebungsbereich erhöht werden. 
 

Änderungsanlass 

Änderungsanlass für die gegenständliche Änderung ist eine wesentliche strukturelle 
Entwicklung die sich aus den geänderten Rahmenbedingungen im Umgebungsbereich 
des Baulandes ergibt. 
 

Ziel 

Ziel der gegenständlichen Bebauungsplanänderung ist eine Vereinheitlichung der 
Festlegungen des Bebauungsplanes im östlichen Siedlungsgebiet von Rudmanns. 
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Maßnahme 

Im Bereich der Grundstücke Bauflächen .87, .100 sowie Nr. 1367, 1368, 1375, 1377, 
1384, 1385/1, 1385/2, 1395, 1396, 1414/1, 1414/2, 1414/3, KG Rudmanns, wird die 
Bauklasse I in eine maximale Gebäudehöhe von 7 m abgeändert. 

 
c) Vereinheitlichung der Festlegungen ohne Auswirkungen auf den Regelungsinhalt: 
 

Nr. Änderung der Bebauungsweise  

27 Grundstücke Nr. 1021, 1022 und 1322/1, KG Rudmanns 

 

Bsp. Rechtsstand Bsp. Neudarstellung 

  

Grundlagenforschung 

Im Zuge der Neudarstellung des Bebauungsplanes soll eine Vereinfachung der 
Lesbarkeit und Umsetzbarkeit der Bebauungsbestimmungen erfolgen. 
Dementsprechend soll die derzeit festgelegte freie Anordnung in eine offene 
Bebauungsweise abgeändert werden.  Dies ist auf der Grundlage der Änderung der 
Bauordnung zulässig, da nun auch bei der offenen Bebauungsweise eine maximale 
Gebäudehöhe festgelegt werden kann. 
Durch die Änderung der Bebauungsweise von freie Anordnung auf offen ergeben sich 
keinerlei inhaltliche Änderung für die Grundeigentümer, es soll nur die Festlegungen in 
der Plandarstellung vereinheitlicht und die Lesbarkeit der Plandarstellung verbessert 
werden.  

Änderungsanlass 

Änderungsanlass für die gegenständliche Änderung ist eine Änderung der gesetzlichen 
Grundlagen der NÖ Bauordnung, die nun auch die Festlegung einer maximalen 
Gebäudehöhe bei einer offenen Bebauungsweise ermöglicht.   
 
 
 


